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Mit guter Laune demWetter getrotzt

Abenteuer Ferien - Ein buntes Treiben und viele Überraschungen erwartete die Grund-
schulkinder der Verbandsgemeinde Oberes Glantal auch dieses Jahr vor Ostern. Am
Montag, den 25.03.2024 startete die Ferienbetreuung an den Grundschul-Standorten in
Glan-Münchweiler, Herschweiler-Pettersheim, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr.
So eine Betreuung hat nichts mit Lernen im klassischen Sinne zu tun. In den Ferien geht
es vor allem darum, gemeinsamSpaß zu haben, zu spielen, zu experimentieren, die Um-
gebung zu erkunden oder gemeinsame Ausflüge zu unternehmen. Die Kids sind unter
Gleichaltrigen, lernen neue Freunde kennen und erleben Abenteuer miteinander.
Unter Aufsicht undAnleitungvonerfahrenempädagogischenBetreuungspersonal konn-
te auch dieses Jahr wieder eine kostengünstige und aktive Freizeitbeschäftigung mit
einer Ganztages-Betreuung angeboten werden. Dennoch braucht es eine vorausschau-
ende Planung und etliche Absprachen, um die Ferienbetreuung gut zu organisieren und
ein reichhaltiges, spannendes und kreatives Programm für die unterschiedlichsten Ge-
schmäcker anzubieten:
AmStandort inSchönenberg-Kübelberg starteten die Kinder sportlich und präsentierten
ihr Können mit Roller, Skateboards und Inlinern auf dem Schulhof. Am Dienstag bot der
TV Kübelberg mit Ilona Schaufert und Lillie Göttel einen tollen Bewegungsnachmittag in
der Turnhalle an. Neben freienSpielmöglichkeiten wurde rund um Ostern gemalt, gebas-
telt und Eier gefärbt. Diese gab es am Donnerstag, mit weiteren Leckereien, in den
selbstgestalteten Osternestern. Mit selbstgebackten Muffins und einem spannenden
Kinderfilm hat man gemeinsam die Ferienwochen ausklingen lassen.
In Waldmohr wurden montags schon die Vorbereitungen für den gemeinsamen Oster-
brunch getroffen. Zur Tischdekoration gehörten Platzsets mit österlichen Motiven. Diese

wurden bemalt, laminiert und mit Holzscheiben, Gläsern und gepflückten Blumen ver-
ziert. Am Dienstag dann ging es mit vollem Elan in die Mensa. In verschiedenen Gruppen
wurden Muffins gebacken, Obst und Gemüse geschnippelt, Crêpe-Teig hergestellt und
die Tische gedeckt. Toastbrot wurde mit Osterfiguren ausgestochen und darin Rührei
verteilt. Das hat allen geschmeckt! Kreativ sein konnte man beim Gips-Hasen-Gießen
oder Osternester mit Pompons und Küken basteln. Des Weiteren wurden Steine mit Os-
termotiven bemalt. Zum Abschluss ging es in die Turnhalle. Beim Topfschlagen konnte
jedes Kind seinen bemalten Stein und ein Osterei finden.
In Herschweiler-Pettersheim wurden Eierwärmer von Hand genäht, Steine umfilzt sowie
Osterkarten und österliche Serviettenhalter gebastelt. Die Kinder konnten sich aber
auch selbständig mit vielfältigem Spiel- und Bastelmaterial beschäftigen. Outdoor-Akti-
vitäten standen auch auf dem Programm. Aufregend war die Wanderung nach Ohmbach
zum Spielplatz. Dort konnten sich die Kinder an einer Ostereiersuche erfreuen. Auch
Spiel und Spaß auf dem Schulhof kamen natürlich nicht zu kurz.
Das Osterferienprogramm am Standort Glan-Münchweiler war ein bunter Mix aus kreati-
ven Aktivitäten und spannenden Herausforderungen. Die Kinder waren begeistert von
einem Kooperationsspiel, bei dem sie ein rohes Ei so verpacken mussten, dass es aus 5
Metern Höhe unbeschadet landet. Bastelspaß stand ebenfalls hoch im Kurs, insbeson-
dere beim Gestalten von Osterbechern mit Kresse. Den krönenden Abschluss bildete
eine aufregende Schnitzeljagd auf der Suche nach Osternestern mit Quizfragen rund um
das Thema Ostern.
Zusammengefasst kann man also sagen: Ein Programmvoller Erlebnisse, Ereignisse und
Entdeckungen ließen Kinderherzen höherschlagen!

Spiel und Spaß in den Osterferien

53. Jahrgang - 16. Woche -
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- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
Augenklinik im Westpfalzklinikum Kai-
serslautern, Telefon: 0631/203-0

Ärztlicher Notfalldienst:
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung
Lebensgefahr besteht oder bleibende
gesundheitliche Schäden zu befürch-
ten sind, ist der Rettungsdienst unter
112 zu alarmieren.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte(TagundNachteinsatzbereit):
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kü-
belberg,Rathausstraße8,Telefon112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbüros
der Verbandsgemeinde

Kontakt (Berechtigungsschein):
VG-Verwaltung
Tel.: 06373-504-201, -205, -206
soziales@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke,Genesende,Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Hauptstraße 52
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Tretenaußerhalbder allgemeinenBüro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung,plötzlicheFahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
TretenaußerhalbderallgemeinenBü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B.Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
BereichderOrtsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Masken-
pflicht auch die sogenannte 3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder Getestet!)

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-MiesenbachundLandstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Beate Fauss, Lehnstr.5, 66869 Kusel
Tel.: 06381-427707
E-Mail: beate.fauss@web.de sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276,
Fax 06371- 934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport

DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112
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Achtung!
Vorgezogener Redaktionsschluss für das „Wochenblatt“
Wegen dem Feiertag (Christi Himmelfahrt) am 09. Mai, wird der Redaktionsschluss
für die KW 20, Ausgabe 18. Mai 2024, auf Mittwoch, den 08. Mai 2024, 14:00 Uhr
vorverlegt.
Wir bitten um Einhaltung der Redaktionsschlusszeit, da zu spät eingehende Presse-
texte leider nicht mehr berücksichtigt werden können.

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 25. April 2024, um 18.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rat-
haus Waldmohr, Rathausstraße 14 in Waldmohr eine Sitzung des Verbandsgemein-
dewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Bürgermeisterwahl.

Schönenberg-Kübelberg, den 20.04.2024
Der Verbandsgemeindewahlleiter
für die Bürgermeisterwahl
gez. Pius Klein, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 25. April 2024, um 18.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rat-
haus Waldmohr, Rathausstraße 14 in Waldmohr eine Sitzung des Verbandsgemein-
dewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Verbandsgemeinderatswahl.

Schönenberg-Kübelberg, den 20.04.2024
Der Verbandsgemeindewahlleiter
für die Verbandsgemeinderatswahl
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Das Fundamt Schönenberg-Kübelberg meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurden eine Sitzerhöhung  (Fundort Kübel-
berg) und ein Schlüssel (Fundort Schmittweiler) als Fundsache gemeldet.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro
Schönenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel. 06373/504-
210.

Bekanntmachung
Die Bundeswehr beabsichtigt vom 25.04.2024 eine Übung im Bereich Waldmohr
durchzuführen.
Im Falle von Übungsschäden sind entsprechende Formblätter im Rathaus Schönen-
berg-Kübelberg, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Zimmer S1-3.03
(Frau Scheuer Tel.: 06373/504 135) erhältlich.

Standfestigkeitsprüfung von Grabmalen

In den Kalenderwochen 16/2024 und 17/2024 findet auf den nachfolgenden Fried-
höfen der Verbandsgemeinde die jährliche Überprüfung der Standfestigkeit von ste-
henden Grabmalanlagen statt:

15.04.2024    Friedhöfe: Schönenberg (Alt + Neu), Kübelberg, Sand

16.04.2024    Friedhöfe: Schmittweiler, Waldmohr, Waldziegelhütte, Dunzweiler,
Breitenbach, Bambergerhof

22.04.2024    Friedhöfe: Glan-Münchweiler, Rehweiler, Henschtal, Trahweiler,
Sangerhof, Steinbach am Glan, Matzenbach, Eisenbach, Gimsbach,
Börsborn, Gries

23.04.2024    Friedhöfe: Dittweiler, Altenkirchen, Ohmbach, Langenbach,
Krottelbach, Herschweiler-Pettersheim, Wahnwegen, Frohnhofen

24.04.2024    Friedhöfe: Brücken (Pfalz)

Die Prüfung wird von einem hierfür speziell zertifizierten Fachunternehmen durchge-
führt.

Soweit lose Grabsteine festgestellt werden, werden die Nutzungsberechtigten
schriftlich zur Beseitigung der Gefahrenstelle aufgefordert. Wird der ordnungswidri-
ge Zustand nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, so kann die Gemein-
de die fachlich vertretbarenSicherungsmaßnahmen auf Kosten desVerantwortlichen
selbst treffen.

Bei Gefahr im Verzuge, z.B. wenn der Grabstein umzustürzen droht, werden die not-
wendigen Sicherheitsvorkehrungen (Umlegen des Grabmals, Absperren der Grab-
stelle…) sofort getroffen.

NähereAuskünfte erteilt dieVerbandsgemeindeOberesGlantal, Abteilung Friedhofs-
wesen, Tel.: 06373/504-203.

Ferienbetreuung in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Wir suchen Sie!
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal bietet in den Osterferien,
den ersten drei Wochen der Sommerferien und der ersten Herbstfe-
rienwoche an vier Standorten eine Ferienbetreuung an.
Um dieses Freizeitangebot für unsere Grundschülerinnen und Grundschüler weiterhin
an allen vier Standorten, ohne besondere Einschränkungen und mit möglichst attrakti-
ver Freizeitgestaltung anbieten zu können, benötigen wir zusätzliches Personal!

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.

Anmeldung: Am Telefon Montag und Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de

Die Fahrten sind für Sie kostenlos
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Bitte melden Sie sich zunächst formlos, wenn Sie eine Ausbildung
· zum/zur Erzieher/in
· zum/zur Sozialassistent/in
haben oder erfolgreich an der
· Qualifizierung zur Tagesmutter
teilgenommen haben und Interesse haben, zu den genannten Ferienzeiten, die Ferien-
betreuung zu unterstützen.
Die nächste Ferienbetreuung findet in den ersten drei Wochen der Sommerferien 2024
statt (15.07. bis 02.08.2024).
Fachbereich 3 – Bürgerdienste
Tobias Weber, Tel.: 06373-504-201
Mona Schuck, Tel.: 06373-504-206

12. Kulinarische Panoramawanderung
„Gut essen und trinken mit Panoramaaussicht“ – so lautet das Motto der „Kulinarischen
Panoramawanderung“, die auch in diesem Jahr wieder Wanderlustige in die Region
zieht. Schnüren Sie die Wanderschuhe und genießen Sie die schönsten Aussichten auf
Glantal, Donnersberg und Remigiusberg.
Am Sonntag, den 05. Mai 2024 startet die 12. Kulinarische Panoramawanderung.
Die offizielle Eröffnungsfeier findet ab 10 Uhr am Bahnhof in Glan-Münchweiler statt.
Die 8-köpfige Blaskapelle „Die Blechquäler“ spielen zur Eröffnung traditionelle Blasmu-
sik und auch moderne Pop- und Schlagertitel. Starten Sie Ihre Wanderung mit der Auf-
taktveranstaltung in Glan-Münchweiler und planen Sie Ihre Wanderstecke ganz indivi-
duell nach Ihren konditionellen und kulinarischen Vorlieben.
Zu diesem schon fest etablierten Wanderevent wurde wieder eine interessante Strecke
mit vielen schönen Panoramablicken ausgewählt. Bestimmen Sie Ihr eigenes Wander-
tempo und genießen Sie den Frühling. Auch für das kulinarische Wohl ist gesorgt. Gast-
wirte und Vereine laden an verschiedenen Stationen zum Entspannen und Verweilen
ein. Die ausgeschilderte Wanderstrecke führt Sie je nach individueller Streckenplanung
zu den Orten Etschberg, Fockenberg-Limbach, Glan-Münchweiler, Haschbach, Matzen-
bach, Niedermohr, Rehweiler, Reuschbach oder Theisbergstegen. Der Startpunkt ist von
allen Orten aus möglich.
Familien mit Kinderwagen und Menschen mit Handicap finden auf dem Streckenab-
schnitt am Glan-Blies-Radweg eine tolle befestigte, ebene Strecke mit zahlreichen
Bahnhaltepunkten. Die Strecke ist ausgeschildert, folgen Sie dem Veranstaltungslogo.
Die vielen Vereine und ehrenamtlichen Helfer in allen Ortsgemeinden freuen sich über
Ihr Kommen!
Mehr Informationen unter www.kulinarische-panoramawanderung.de.

Neues aus dem Verbandsgemeinderat Oberes Glantal
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
DerVerbandsgemeinderat Oberes Glantal hat in seinerSitzung am 19.03.2024 folgende
Beschlüsse gefasst:
öffentlich
Kläranlage Elschbach; Erneuerung Rechenanlage und Sandfangräumer; Bauliche
Arbeiten - Auftragsvergabe

Per Eilentscheidung erfolgt die Auftragserteilung auf das wirtschaftlichste Angebot ge-
mäß Submission vom 21.03.2024.

Kläranlage Elschbach; Erneuerung Rechenanlage und Sandfangräumer; Maschinen-
und elektrotechnische Arbeiten - Auftragsvergabe

Der Auftrag für die Maschinen- und elektrotechnische Arbeiten im Rahmen der Erneue-
rung der Rechenanlage der Kläranlage Elschbach wird an die Fa. ZahnenTechnik, Arzfeld
erteilt. Grundlage bildet das zur Submission am 05.03.2024 vorgelegte Angebot über
brutto 1.295.190,06 EUR. Die Vergabe kann nur erfolgen, wenn auch für Los 1 – bauli-
cher Teil eine Vergabe durchgeführt werden kann. Sollte sich beim Los 1 keine wirt-
schaftliche Lösung finden, ist die Ausschreibung Los 2 aufzuheben bzw. die Bindefrist
entsprechend zu verlängern.
Kläranlage Nanzdietschweiler; Zulaufbereich Kompaktanlage - Auftragsvergabe

Der Auftrag für die Erneuerung der Kompaktanlage im Zulaufbereich der Kläranlage
Nanzdietschweiler wird an die Fa. Zahnen Technik, Arzfeld erteilt. Grundlage bildet das
zur Submission am 06.03.2024 vorgelegte Angebot über brutto 350.969,33 EUR.
Kanalsanierung Verbindungssammler Frohnhofen-Altenkirchen; Auftragsvergabe

Die Fa. Killian, Fürth, erhält den Auftrag für die Kanalsanierung des Verbindungssamm-
lers Frohnhofen-Altenkirchen. Grundlage bildet das zur Submission am 05.03.2024 vor-
gelegte Angebot über brutto 174.771,78 EUR.
Kanalsanierung Verbindungssammler Hüffler-Schellweiler; Auftragsvergabe

Die Fa. Katec, Simmern erhält den Auftrag für die Kanalsanierung des Verbindungs-
sammlers Hüffler-Schellweiler. Grundlage bildet das zur Submission am 05.03.2024
vorgelegte Angebot über brutto 225.687,18 EUR. Die Auftragsvergabe erfolgt in Abstim-
mung mit der VG Kusel-Altenglan.
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Erdarbeiten Kanal und Wasser; Jahresvertrag Bereich Nord - Auftragsvergabe
Die Fa. Jung&Sohn, Kusel, erhält den Auftrag für die Ausführung der Erdarbeiten für das
Jahr 2024mitOption für einweiteres Jahr. Grundlagebildet dasAngebotmitSubmission
am 27.02.2024, welches mit brutto 218.956,97 € endet.
Erdarbeiten Kanal und Wasser; Jahresvertrag Bereich Süd - Auftragsvergabe

Die Fa. Wagenbrenner, Bexbach, erhält den Auftrag für die Ausführung der Erdarbeiten
für das Jahr 2024 mit Option für ein weiteres Jahr. Grundlage bildet das Angebot mitSub-
mission am 27.02.2024, welches mit brutto 213.033,35 € endet.

OG Schönenberg-Kübelberg; Erneuerung der Wasserversorgung im Homburger Weg
und der Friedhofstraße - Auftragsvergabe

Die Fa. HTB, Bexbach, erhält den Auftrag für die Erneuerung der Wasserleitung im Hom-
burger Weg und der Friedhofstraße, Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg. Grundlage
bildet das Angebot mit Submission am 13.03.2024, welches mit brutto 240.142,73 €
endet.

OGGries; ErneuerungderWasserversorgung imRaiffeisenring, 1.BA - Auftragsvergabe
Die Fa. HTB, Bexbach, erhält den Auftrag für die Erneuerung der Wasserleitung im Raiff-
eisenring (1.BA),OrtsgemeindeGries.Grundlagebildet dasAngebotmitSubmissionam
13.03.2024, welches mit brutto 275.811,79 € endet.

Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltsplanung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal für das Haushaltsjahr 2024
a) Umlagesatz
b) 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

a) Der Verbandsgemeinderat beschließt den Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage
in der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 um 8 v. H. zu senken und
somit auf 30 v. H. festzusetzen.

b) Der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal für das Jahr 2024 wird zugestimmt.

Benennung Mitglieder Wahlausschuss für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Zusammensetzung des Wahlvorstandes.

Anträge der FWG Oberes Glantal;
Der Verbandsgemeinderat beschließt, gegenüber dem Ministerium eine Interessensbe-
kundung abzugeben.
Im Falle einer positiven Rückmeldung sind die erforderlichen Räumlichkeiten entspre-
chend darzustellen.
Beitritt zum Verein „Ärzte für die Westpfalz e.V.“

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal möchte den Verein „Ärzte für die Westpfalz e.V.“
in seinen Bemühungen durch eine Studierendenförderung zukünftige Ärztinnen und
Ärzte für die Westpfalz zu gewinnen, unterstützen. Der Verbandsgemeinderat be-
schließt daher, dem Verein „Ärzte für die Westpfalz e.V.“ als förderndes Mitglied beizu-
treten. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beitrittserklärung an den Verein zu senden.
Erstellung eines Schulentwicklungsplans nach § 91 Abs. 3 SchulG
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem vorliegenden Entwurf des Schulentwicklungs-
plans für die Schuljahre 2024/2025 bis 2029/2030 zu. Die Verwaltung wird beauftragt,
alle weiteren Schritte zu veranlassen.

Grundschule Schönenberg-Kübelberg;
Umgestaltung des Schulhofs

Der Verbandsgemeinderat beschließt, dass das Ausschreibungsverfahren zur Baumaß-
nahme „Umgestaltung des Schulhofs der Grundschule Schönenberg-Kübelberg“ durch-
geführt werden soll. Bürgermeister Christoph Lothschütz wird im Rahmen der Kosten-
schätzungen ermächtigt, nach der erfolgten Ausschreibung, den jeweiligen Auftrag an
die günstigsten Bieter zu erteilen.

nicht öffentlich
Vertragsangelegenheit

Der Verbandsgemeinderat beschließt zustimmend eine Vertragsangelegenheit.
Grundstücksangelegenheiten

Der Verbandsgemeinderat beschließt über den Ankauf von Grundstücken.

LAG Westrich-Glantal: 1. Förderaufruf für Ehrenamtliche
Bürgerprojekte – 30.000 Euro für Vereine, Bürgerinitiativen und
ehrenamtliches Engagement
Zum ersten Mal in der neuen LEADER-Förderperiode hat die Lokale Aktionsgruppe (LAG)
WestrichGlantal wieder Fördermittel zur Unterstützung sogenannter Ehrenamtlicher
Bürgerprojekte zu vergeben. Auf die insgesamt 30.000 Euro, die zur Verfügung stehen,
können sich gemeinnützige Vereine, Bürgerinitiativen oder auch nicht-organisierte Zu-
sammenschlüsse von Personen bewerben.
Pro Vorhaben können bis zu 3.000 Euro Förderung beantragt werden, die Förderquote
kann dabei bis zu 100% betragen. Wichtig ist, dass das Projekt zu den regionalen Ent-
wicklungszielen der LEADERRegion passt und sich einem der folgenden Handlungsfel-
der zuordnen lässt:
• Gemeinden zukunftsfähig ausrichten

• Wirtschaft aktiv weiterentwickeln
• Erleben vielfältig gestalten
• Natur- und Kulturlandschaft langfristig sichern
Bewerben können sich Projekte aus den Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau,
KuselAltenglan, Landstuhl, Oberes Glantal, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach. Be-
reits in den letzten Jahren konnten durch die Ehrenamtlichen Bürgerprojekte viele gute
Ideen in der Region umgesetzt werden, beispielsweise der Flow Trail in Landstuhl, das
Umweltbildungsangebot „Better Together – Gemeinsam fürs Klima“ in Ramstein oder
das Repair-Café „Mach-Bar“ des AWO Ortsvereins in Bruchmühlbach-Miesau. Ob Ihre
Idee inhaltlich zu den Fördermöglichkeiten passt, können Sie beim Regionalmanage-
ment anfragen. Projekte können bei der LAG eingereicht werden bis zum 19.04.2024.
Die Auswahlentscheidung, welche Vorhaben gefördert werden sollen, trifft die LAG im
Mai. Bis Ende September müssen die beantragten Vorhaben dann umgesetzt und abge-
rechnet werden.
Der nächste Förderaufruf für LEADER-Vorhaben ist ebenfalls bereits beschlossen und
läuft und von März bis Mitte Mai. Auch hierzu berät das Regionalmanagement gerne.
Ihr Ansprechpartner vom Regionalmanagement ist Marc Wagner. Er ist über folgende
Kontaktdaten zu erreichen: 06302/9239-18
marc.wagner@entra.de Weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf der Webseite
der LAG: www.westrich-glantal.de

„Abi-Colada“ an der IGS
Unter dem Motto „Abi-Colada, Hauptsache rum“ empfingen zwei Tage vor den Osterferi-
en 30 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Zeugnisse. In einer festlich begangenen
Veranstaltung bekamen die jungen Damen und Herren die Zeugnisse der Allgemeinen
Hochschulreife überreicht. Dazu waren zahlreiche Eltern, Freunde, Verwandte, aber
auch Landrat Rubly und Verbandsbürgermeister Lothschütz, sowie Herr Hutzel und Herr
Bauer, die ihre beiden Stiftungen vertraten, erschienen.
Das beste Abitur mit einem fabelhaften Durchschnitt von 1,3 erreichte Yasmin Oemke,
gefolgt von Helen Klein mit 1,4 undVivien Jahn mit 1,6. Dafür bekamen sie Auszeichnun-
gen und Preise. Yasmin Oemke bekam zusätzlich für ihre herausragenden Leistungen
von der Bauer-Stiftung einen weiteren Geldpreis überreicht.
Weitere Preisträger waren für besondere Leistungen in den einzelnen Fächern: Fabienne
Jenet (Ethik), Kilian Haberstroh (Englisch), Dominika Sztrutinszka (Mathematik), Vivien
Jahn (Deutsch), Carolin Ruffing und Yasmin Oemke (Geschichte), Helen Klein und Tom
Geimer (Erdkunde), Nicole Beketov und Robin Zimmer (Informatik), Janis Früchtl (Musik)
und Helen Klein (Französisch).
Für vorbildliches Engagement im Schulleben wurde Vivien Jahn mit der Urkunde der Mi-
nisterin ausgezeichnet. Vivien war u.a. SV-Sprecherin an der IGS. Weitere Auszeichnun-
gen gab es für Acelya Uzun durch die Erika-und-Wolfgang-Hutzel-Stiftung und für Lara
Hettrich durch den Rotary-Club Kusel. Das Kollegium der IGS Schönenberg-Kübelberg /
Waldmohr wünscht ihren Abiturientinnen und Abiturienten für die weitere Zukunft alles
Gute und viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg. (J. Dittgen)

Die diesjährigen Geehrten.
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
i. d. F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch das Landesgesetz vom 15.03.2023
(GVBl. S. 71), am 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 04.04.2024
hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
                                                                                                                                              erhöht (+)
1.   im Ergebnishaushalt                                                                     2024                 vermindert (-)                2024

       der Gesamtbetrag der Erträge                                     auf   21.577.800 €           -2.545.500 € 19.032.300 €
       der Gesamtbetrag der Aufwendungen                        auf    22.305.270 €  -85.178 €          22.220.092 €
       der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                   auf -727.470 €           -2.460.322 €           -3.187.792 €

                                                                                                                                              erhöht (+)
2.   im Finanzhaushalt                                                                         2024                  vermindert (-)              2024
      der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
      Ein- und Auszahlungen                                                   auf          935.930 €          -2.460.322 €        -1.524.392 €

      die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   auf      4.672.200 €                    4.672.200 €
      die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  auf        7.763.500 €                                           7.763.500 €
      der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
      Investitionstätigkeit                                                         auf     -3.091.300 €                                          -3.091.300 €

      die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit               auf       3.091.300 €                                          3.091.300 €
      die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit              auf      1.156.413 €             -108.975 €   1.047.438 €
      der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
      Finanzierungstätigkeit                                                     auf      1.934.887 €            108.975 €            2.043.862 €

      die Veränderung des Finanzmittelbestandes
      im Haushaltsjahr                                                              auf        -220.483 €          -2.351.347 €           -2.571.830 €

           
§ 2 Ansätze der Erfolgs- und Vermögenspläne des EigenbetriebsWasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Bleibt unverändert.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Bleibt unverändert.

§ 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Bleibt unverändert.

§ 5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber                                                  2024
der Einheitskasse wird festgesetzt auf                                                                             0 €
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal weist zum 31.12.2023 einen Kassenbestand aus.

§ 6 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Bleibt unverändert.

§ 7 Gebühren und Beiträge
Bleibt unverändert.

§ 8 Umlage

Gemäß § 72 der Gemeindeordnung i. V. mit § 32 Abs. 1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden und der Stadt
Waldmohr eine Verbandsgemeindeumlage.
Gemäß § 12 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden
Glan-Münchweiler, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr kann die neue Verbandsgemeinde bis zum
31.12.2026 von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler, den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Schönenberg-
Kübelberg und den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Waldmohr Verbandsgemeindeumlagen mit verschiedenen Umlagesätzen erheben.

Der Umlagesatz wird einheitlich für die Stadt Waldmohr und alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Oberes Glantal wie folgt festgesetzt:

                                                                                                                                 erhöht (+)
                                                                                               2024                      vermindert (-)                      2024
                                                                                            38,00 v. H.                  -8,00 v. H.                       30,00 v. H.

der Umlagegrundlagen
nach § 31 Abs. 1 Satz 2 LFAG

Die Umlage ist gemäß § 37 Abs. 2 LFAG in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. fällig. Bis zur endgültigen Festsetzung der Umlage richtet
sich die Höhe der vierteljährlichen Abschlagszahlungen nach der Höhe des für das vorangegangene Haushaltsjahr festgesetzten Betrags.

für das Haushaltsjahr 2024 vom 11.04.2024
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§ 9 Eigenkapital

Bleibt unverändert.

§ 10 Altersteilzeit
Bleibt unverändert.

Schönenberg-Kübelberg, den 11.04.2024

gez. Christoph Lothschütz
          Bürgermeister

Überprüft: Kusel, den 04.04.2024
Kreisverwaltung
gez. i.A. Schmitt

Hinweise:
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.04.2024 bis 03.05.2024 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.10 öffentlich aus.
Öffnungszeiten:   Montag bis Mittwoch         von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 16.00 Uhr
                               Donnerstag                           von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 18.00 Uhr
                                Freitag                                   von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften

gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Die Veröffentlichung dieser Satzung erfolgt gemäß der Durchführungsverordnung (DV) zu § 27 Gemeindeordnung
(GemO) und den Verwaltungsvorschriften (VV) zur Durchführung des § 27 GemO.

Schönenberg-Kübelberg, den 11.04.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. - L o t h s c h ü t z -
        Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Am Montag, den 29.04.2024, um 18:30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses,
Rathausstraße 14, 66914 Waldmohr eine Sitzung der Verbandsversammlung des
Forstzweckverbandes Oberes Glantal statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.                  Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Forstzweckverbandes Obe-
res Glantal für das Haushaltsjahr 2024
2.                  Projekte „Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement“
3.                  Überschussverwendung aus dem Haushaltsjahr 2023
4.                  Verschiedenes

Schönenberg – Kübelberg, den  11. April 2024
gez. Christoph Lothschütz -Verbandsvorsteher-

Altenkirchen

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathau-
ses, Friedhofstraße 3, in Altenkirchen eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses
statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl,
2. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Altenkirchen, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Manfred Geis, Ortsbürgermeister

Rasengräber abräumen
Zur Zeit sind die Gräber auf der Rasengrabfläche mit Blumen und sonstigen Grabutensi-
lien belegt.
Grundsätzlich ist Grabschmuck hier nicht erlaubt, wird aber außerhalb der Mähzeit über
Winter geduldet.

Hiermit werden alle Grabnutzer aufgefordert, schnellstmöglich ihre Grabflächen abzu-
räumen, um die anstehenden Mäharbeiten nicht zu behindern.
Geis Manfred, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alten-
kirchen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 liegt während der allgemeinen Öff-
nungszeitenbei derVerbandsgemeindeverwaltungOberesGlantal, Rathausstraße8,
Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.07 bis zur Beschlussfassung durch den
Gemeinderat zur Einsichtnahme aus.
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Altenkirchen haben die Möglichkeit, inner-
halb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung Vorschläge zum Entwurf der Haus-
haltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 einzureichen. Die
Vorschläge sind schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen.

Museumstag im Kirschenlandmuseum
Das Kirschenland-Museum in Altenkirchen lädt ein zum gemeinsa-
men Museumstag der Verbandsgemeinde Oberes Glantal am 12.
Mai. Die Geschichte des Kirschenanbaus im Kohlbachtal, die Berg-
baugeschichte von Altenkirchen, die Auswanderung im 19. Jahr-

hundert und die dörfliche Alltagskultur früherer Zeiten sind die Haupt-Themen unseres
Museums. Eine kleine Sonderausstellung zum Muttertag unter dem Titel „Frauenspu-
ren“ stellt Leben und Wirken einiger Frauenpersönlichkeiten des 19. Und 20. Jahrhun-
derts aus unserer Region vor.
Um 15 Uhr veranstalten die Hemmer-Haus-Singers aus Brücken ein „Kleines Hofkon-
zert“ hinter dem Rathaus mit einem Frühlingsprogramm. Kaffee und Kuchen bietet der
Landfrauenverein Altenkirchen an. Das Museum ist an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr
geöffnet. Wie immer bei uns ist der Eintritt frei.

Börsborn

Nachpächter für unser Dorfgemeinschaftshaus  gesucht
Krankheitsbeding suchen wir ab sofort, einen neuen Pächter für unsere gutgehende
Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus in Börsborn.
Unser Dorfgemeinschaftshaus verfügt über einen schönen teils überdachten Biergar-
ten, mit angrenzendem großemSpielplatz, und Bouleplatz, und dient auch alsStart und
Zielpunkt für unsere 3 tollen Wanderwege.
Kurzgesagt, Eine Gastronomie mit viel Potential, regelmäßigen Stammtischen und Treff-
punkt von Boule Spielern.
Bei Interesse, und Fragen, wenden Sie sich bitte an den Ortsbürgermeister.
Gez. Bier Uwe, Ortsbürgermeister  
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Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Hauptstraße 27 in Börsborn eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichtenWahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Börsborn, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Uwe Bier, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 19.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Hauptstraße 27 in Börsborn eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichtenWahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Börsborn, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Karl Heinz Stemler, 1.Beigeordneter

Einladung zum traditionellen Maibaumstellen
Am 30.04.2024  um 19 Uhr, wollen wir gemeinsam mit den Straubuwe und Mäd  am
Dorfgemeinschaftshaus unseren Maibaum stellen.
Für das LeiblicheWohl sorgt das Treffpunkt Team vom Förderverein Börsborn!

Breitenbach

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 18.00 Uhr, findet Im Dorfgemeinschaftshaus,
kleiner Saal, Kirchstraße 15 in Breitenbach eine Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichtenWahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Breitenbach, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Urban Scherschel, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 18.15 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
kleiner Saal, Kirchstraße 15 in Breitenbach eine Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichtenWahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Breitenbach, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Johannes Roth, Ortsbürgermeister

Mitgliederversammlung mit Wahlen - Närrischer Lindwurm
Am Sonntag, 26. Mai 2024 um 10:00 Uhr findet im Sportheim des TUS Breitenbach die
diesjährige Mitgliederversammlng des Närrischen Lindwurm mit Neuwahl des Vor-
stands statt. Dazu sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen. Über Euer zahlreiches
Erscheinen würden wir uns sehr freuen.
Der Vorstand des Närrischen Lindwurm e.V. Breitenbach

Schützenverein „Diana“ e.V. in Breitenbach / Pfalz
Einladung zum Ortsvereinsschießen 2024
An alle Ortsvereine, deren Vereinsvorstände und Vereinsmitglieder/-innen, der Schüt-
zenverein „Diana“ e. V. lädt hiermit wieder zum traditionellen Ortsvereins-Schießen
recht herzlich ein.
Der Schützenverein „Diana“ e. V. würde sich auch in diesem Jahr auf eine Rege Teilnah-
me freuen und wünscht schon jetzt allen Teilnehmern/Teilnehmerinnen viel Spaß, Gute
Laune und allseits Gut Schuss.

VEREINSPOKAL-SCHIESSEN ORTSVEREINE
Training
Dienstag 07.05.2024 bis Freitag 31.05.2024 Di. und Fr. ab 19 Uhr
Endkämpfe
Sonntag 02.06.2024 10 – 12 Uhr
Dienstag 04.06.2024 19 – 21 Uhr
Freitag 07.06.2024 19 – 21 Uhr
Samstag 08.06.2024 14 – 17 Uhr
Siegerehrung
Sonntag 09.06.2024 ca. 17.30 Uhr
Sören Ellmer (1. Vorsitzender)

Brücken (Pfalz)

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24. April 2024 um 19.30 Uhr, findet im Jugend- und Vereinshaus,
Hauptstraße 26 in Brücken (Pfalz) eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichtenWahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Brücken (Pfalz), den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Pius Klein, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24. April 2024 um 19.00 Uhr, findet im Jugend- und Vereinshaus,
Hauptstraße 26 in Brücken (Pfalz) eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge
für die Ortsbürgermeisterwahl.

Brücken (Pfalz), den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Pius Klein, Ortsbürgermeister
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Grußwort
Zum Gewerbetag Brücken (Pfalz)
„Leben und Kaufen in Brücken, Wir sind von hier! Wir leben hier! Wir kaufen
hier!“

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Brücken und Umgebung, ich darf Sie ganz herzlich in
Brücken (Pfalz) zum Gewerbetag am 21.04.2024 von 13:00 – 18:00 Uhr am Diamant-
schleifermuseum von unserem Gewerbeverein willkommen heißen.
In unseren Bürgerversammlungen hatten die Bürger mehr Zusammenarbeit mit dem Ein-
zelhandel auf der Stellwand „Dorfentwicklung – lebendige Mitte, Versorgung vor Ort“
aufgeschrieben. In den folgenden Arbeitskreisen wurde dieser Wunsch klar und deut-
lichherausgestellt.Wir brauchenunsereGeschäfte.VonmeinemWunschzettel für unse-
re Großfamilie Brücken wurde von ZOAR das schönste Weihnachtsge-schenk über-
bracht. Das waren die Einleitungsworte meines Grußwortes, unseres 1.Aktionstages am
29.04.2017, als unser CAP-Markt mit der Metzgerei Braun am 27.04.2017 nach vier Mo-
naten Umbauphase, wiedereröffnete. Beide Geschäfte sind in unserer Ortsmitte nicht
mehr wegzudenken und wir bedanken uns recht herzlich bei ZOAR und seinem Marktlei-
ter René Happe und der Metzgerei Braun für ihr langjähriges Vertrauen.
Natürlich auch bei allen anderen Gewerbetreibenden, die uns tagtäglich eine hervorra-
gende Lebensqualität in unserer Dorfmitte um unseren CAP herum bieten.
Danach folgten bis heute drei weitere Aktionstage im Herzen von Brücken mit Auftritten
vieler Ortsvereine, die diese Tage unvergesslich machten.
Das Lebensgefühl in unserer Dorfgemeinschaft ist uns wichtig und gibt uns Kraft vereint
in die Zukunft zu gehen. Gerne wollen wir Sie in unser Geschäftsleben einbinden und
fordern Sie einfach auf uns zu den bekannten Öffnungszeiten zu besuchen.
Ich bedanke mich bei dem neuen Vorstandsteams, des Gewerbevereines, Nina Spies,
Thomas Lill, David Becker, Yvonne Lang, Wolfgang Grabowski und Manuel Bücker und
bei unseren Gewerbetreibenden für Ihr Engagement und Ihren hohen Ansprüchen, uns
etwas zu bieten. Natürlich bedanke ich mich auch bei allen Helfern und mitwirkenden
Vereinen unseres Dorfes die den Nachmittag mitgestalten, denn ohne das Ehrenamt wä-
re das nicht möglich. Haben sie einfach viel Spaß!
Ihr Ortsbürgermeister Pius Klein
Genießen Sie den Tag!

Ausstellung „Fühlingszauber“
Florale Fantasie mit allen Sinnen genießen
Die laufende Ausstellung im Eiscafe präsentiert eine Auswahl an einzigartigen Kunst-
werken der gebürtigen Brückerin Nadine Becker.
Die Ausstellung ist während den Öffnungszeiten zu besichtigen.
Wir freuten uns  auf Ihren Besuch.

MGV Liederkranz Brücken e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsmitglieder,
am Donnerstag, dem 25. April 2024 findet abends um 19.00 Uhr im Jugend- und Ver-
einshaus in Brücken, Hauptstraße 26, die Mitgliederversammlung für das Jahr 2024
statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder ganz herzlich ein.
Die Tagesordnung sieht folgende Beratungsgegenstände vor:      
1. Eröffnung und Begrüßung des 1. Vorsitzenden.
2. Genehmigung der Tagesordnung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit.
3. Gedenken der verstorbenen Mitglieder.
4. Bericht des 1. Vorsitzenden.
5. Bericht des Chorleiters.
6. Bericht des Kassenwarts / Kassenverwalters.
7. Bericht der Kassenprüfer und deren Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft
8.  Abhandlung vorliegender schriftlicher Anträge und Verschiedenes.
9. Schließung der Versammlung durch den 1. Vorsitzenden.
Anträge an die Versammlung müssen bis zum 18.04.2024 schriftlich und begründet
beim Vorstand eingereicht werden.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Moritz, 1.Vorsitzender    

Museumstag im Diamantschleifer-Museum in
Brücken (Pfalz) am 12.05.2024 in der Zeit von
13 – 18 Uhr

Schauen Sie dem Diamantschleifer bei seiner Arbeit über die Schulter! Seit nun schon
25 Jahren zeigt das Diamantschleifer-Museum die Geschichte der Diamantschleiferin-
dustrie in der Ortsgemeinde Brücken und den umliegenden Ortschaften. Im Jahre 1888
wurde die erste Diamantschleiferei im Ohmbachtal durch Isidor Triefus eingerichtet.
Viele Jahrzehnte lang fanden die Menschen der Region in diesem besonderen Industrie-
zweig Arbeit. Technik von damals und heute, funkelnde Edelsteine und Geschichten aus
der Zeit, in der mit Brillanten in der Hosentasche Fußball gespielt wurde, machen den
Besuch des Museums zu einem besonderen Erlebnis!
Am Museumstag haben die Museumsbesucher bei freiem Eintritt die Gelegenheit, zu-
sammen mit unseren Schleifern den Werdegang vom unscheinbaren Rohdiamant zum
funkelnden Brillant zu erleben. Außerdem wollen wir diesmal die Rolle der Frauen in der
Diamantschleiferei etwas näher beleuchten.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.diamantschleifermuse-
um.de

Murmelbahn an Pauls Märchenwald gebrochen

Wir gehen mal davon aus, dass es ein Unfall war, welcher sich nicht wiederholen wird.
Als unser Paul am ersten Freitag im April an seinen Märchenwald kam, war die Murmel-
bahn kurz nach dem Start an der Wellenbahn gebrochen. Da unser Paul nicht nur ein
exzellenter Handwerker ist, sondern auch ein guter Detektiv, hat er anhand der Fußspu-
ren auf der Kugelbahn sofort festgestellt, dass die Murmelbahn wohl fälschlicherweise
als Klettergerüst oder zumindest alsSchwebebalken benutzt worden ist. Mit dem Ergeb-
nis, dass diese, wie das Bild zeigt, im Bereich der Wellenstrecke gebrochen ist. Einen
Tag später wurde die Bahn bereits von unserem Paul, Udo, Thomas und mir wieder repa-
riert und frisch gestrichen. Wir verbringen gerne unsere Freizeit im Märchenwald, aber
lieber um weitere Spielgeräte aufzubauen oder an der Hütte weiterzuarbeiten. Es gibt
uns immer ein gutes Gefühl, wenn man dort oben etwas geschaffen hat und man hat
eine gute Ausrede, warum das Unkraut im Vorgarten nicht weg gemacht wurde, man
musste ja am Märchenwald weitermachen. Für diesen Tag stand aber eigentlich auf dem
Plan, am interaktivenWaldlehrpfad weiterzumachen, was wir leider nicht mehr konnten,
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da wir die Murmelbahn reparieren mussten. Die Motivation, am Märchenwald Spielge-
räte zu reparieren, die auf eine nicht sinngemäße Nutzung zurückzuführen sind, hält
sich in Grenzen. Wir bitten daher alle kleinen und großen Besucher/innen des Märchen-
waldes pfleglich mit den ehrenamtlich errichtetenSpielgeräten umzugehen, sodass wir
auch in Zukunft noch lange Spaß daran haben und unsere Motivation dort oben weiter-
zumachen nicht verloren geht. Wir können mit Freude am Märchenwald weitermachen,
und ich könnte meine Freizeit sinnvoller nutzen, als diesen Artikel zu schreiben, Unkraut
jäten im Vorgarten zum Beispiel…
Mit freundlichem Gruß Johannes Huber, 1. Ortsbeigeordneter der Ortsgemeinde Brü-
cken (Pfalz)

Rechtsverordnung über die Freigabe von verkaufsoffenen
Sonntagen in der Ortsgemeinde Brücken / Pfalz
Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom 21.
November 2006 (GVBl. 2006 S. 351) i. V. m. § 1 der Landesverordnung über
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes (ArbSchZuVO) vom 24.04.2012
(GVBl. 2012 S. 147), jeweils in den zurzeit geltenden Fassungen, wird für die Ortsge-
meinde Brücken / Pfalz folgende Rechtsverordnung erlassen

§ 1
Die Verkaufsstellen in der Ortsgemeinde Brücken / Pfalz dürfen am folgendem Sonntag,
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, geöffnet sein:
Sonntag, den 21. April 2024

§ 2
(1) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes vom 06. Juni 1994
(BGBl. I, S. 1170, 1171) (ArbZG), jeweils in den zurzeit geltenden Fassungen, sind zu
beachten.
(2) Jugendliche, werdende und stillende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden.

§ 3
Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, ein Verzeichnis mit
Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäftigungsdauer der an den unter § 1 genann-
ten Sonntagen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die die-
sen zum Ausgleich für die Beschäftigung an diesen Sonntagen gewährte Freistellung zu
führen.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Absatz 1 und § 3 dieser Verordnung werden als
Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadöffnG geahndet.
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugendliche können als Ord-
nungswidrigkeit nach § 58 Absatz 1 Ziffer 14 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12.
April 1976 (BGBl. I, S. 965), in der zurzeit geltenden Fassung, geahndet werden.
Die Beschäftigung werdender oder stillender Mütter kann nach § 32 Absatz 1 des Mut-
terschutzgesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I, S. 1228), in der zurzeit geltenden Fas-
sung, als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.
Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S.
1170, 1171), in der zurzeit geltenden Fassung, können als Ordnungswidrigkeit nach §
22 Absatz 1 ArbZG geahndet werden.

§ 5
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Schönenberg-Kübelberg, den 04.04.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Dittweiler

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 25. April 2024, um 19.30 Uhr, findet im Bürgerhaus, Schmitt-
weiler Straße 12 in Dittweiler eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Dittweiler, den 20.04.2024
Die Gemeindewahlleiterin für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Heidrun Binzel, 1.Beigeordnete

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 25. April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, Schmitt-
weiler Straße 12 in Dittweiler eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Dittweiler, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Winfried Cloß, Ortsbürgermeister

Der Vorschulclub des Kindergartens Blütenzauber besucht die
Zahnarztpraxis Jendralski

Vor einigen Tagen waren die Vorschulkinder mal wieder auf Exkursion unterwegs: Sie
besuchten die Zahnarztpraxis Jendralski in Waldmohr. Eine Mitarbeiterin der Zahnarzt-
praxis führte die Kinder an diesem Vormittag durch ein vielfältiges Programm. Sie durf-
ten an einem großen Zähnchen aus Plastik mit einer großen Zahnbürste die Bakterien
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abschrubben und lernten ihre Zähne nach der K-A-I – Methode zu putzen. Kaufläche-
Außenfläche-Innenfläche! Weiter lernten die Kinder, welche Lebensmittel gesund für
die Zähne sind und welche nicht. Sie durften auf dem Zahnarztstuhl sitzen und dabei
rauf und runter fahren. Zum Schluss bekamen alle Kinder eine Zahnbürste, eine Zahn-
pasta und einen Zahnputzbecher geschenkt. Danke an die Zahnarztpraxis Mirella Jend-
ralski und das gesamte Praxisteam.
Die Kinder vom VSC Blütenzauber, Kindergarten Dittweiler

Dunzweiler

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24. April 2024, um 18.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 10 in Dunzweiler eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Dunzweiler, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Volker Korst, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24. April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 10 in Dunzweiler eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Dunzweiler, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Michael Kuhn, 1.Beigeordneter

Stellenausschreibung
Die Kommunale Kindertagesstätte „Die Wilden Zwerge“ in Dunzweiler sucht eine/n

Erzieher/in (m/w/d)

Es handelt sich um eine sofort besetzbareStelle zur längerfristigenVertretung einer
Mitarbeiterin während der Schwangerschafts-/Mutterschutzzeit mit Aussicht auf
Weiterbeschäftigung für die Dauer der sich anschließenden Elternzeit. Die vertrag-
liche Arbeitszeit kann von Teilzeit bis Vollzeit flexibel gestaltet werden.
Wir wünschen uns:
- eine motivierte und zuverlässige Fachkraft mit erfolgreich abgeschlossener

Ausbildung zum/zur Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung
- sozialeKompetenz, FreudeundEngagementbeiderpädagogischenArbeitmit Kindern
- Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
- Verantwortungsbewusstsein, Einsatzfreude und Belastbarkeit
- die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu regieren

Wir bieten Ihnen:
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen desTarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen,
wie z. B. betrieblicheZusatzversorgung, vermögenswirksame Leistungen, Jahresson-
derzahlung und Leistungsentgelt sowie Fortbildungsmöglichkeiten. Die Ortsgemein-
de Dunzweiler bietet außerdem die Möglichkeit des Jobrad-Leasings.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerben Sie sich:
Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bis spätestens 02.05.2024 an:
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF).
Für Fragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Beate Klink
(Tel. 06373 / 9918) gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

66916 Dunzweiler, im April 2024
gez. Volker Korst, Ortsbürgermeister
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Einladung zur Einwohnerversammlung
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Donnerstag dem 16. Mai 2024 findet um 18:00 Uhr im Saal der kath. Unterkirche,
Kirchberg 5 in Dunzweiler eine Einwohnerversammlung statt. Zu dieser Versammlung
lade ich Sie recht herzlich ein.  

Tagesordnung
1. Rückblick auf die vergangenen Jahre
2. Aktuelle Haushaltslage
3. Planungen für das Jahr 2024 und die Zukunft
4. Neues aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Ich würde mich freuen, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an dieser Veranstaltung
begrüßen zu dürfen.
Volker Korst
Ortsbürgermeister

Vorankündigung zur Seniorenfeier am 25. Mai 2024
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie bereits im Dezember 2023 angekündigt, soll nach einer längeren Pause wieder eine
Seniorenfeier für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die älter als 65 Jahre
sind, mit Ihren Partnern bzw. Partnerinnen durchgeführt werden.  Die Seniorenfeier soll
am 25. Mai 2024 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Saal der kath. Unterkirche  stattfin-
den. Unter Beteiligung der Gemeindevertretung, der Ratsmitglieder und der Vereinsuni-
on Dunzweiler werden wir gemeinsam versuchen, Ihnen einen schönen Nachmittag zu
bereiten. Bitte merken Sie sich den Termin vor!
An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, mich nochmals bei dem evangelischen
Frauenbund und der katholischen Frauengemeinschaft, die jahrelang die Seniorenfeier
begleitet haben, zu bedanken.
Ihr Ortsbürgermeister
Volker Korst

Frohnhofen

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Bürgerzentrum,St. Wende-
ler Straße 12 in Frohnhofen eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl,
2. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Frohnhofen, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Roger Gerhardt, 1.Beigeordneter

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
Begehung in Ihrer Gemeinde
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal erstellt ein Hochwasser- und Starkregenvorsor-
gekonzept für die gesamte Verbandsgemeinde.
In einem ersten Schritt finden Ortsbegehungen statt.
Die Ortsbegehung in Frohnhofen findet am 23. April 2024 statt. Treffpunkt ist um 14:00
Uhr am Bürgerzentrum, St. Wendeler Straße 12.
Sollten Ihnen neuralgische Punkte oder sonstige wichtige Informationen zu gefährdeten
Bereichen/Ereignissen bekannt sein, sind Sie herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Ihre Verbandsgemeinde

BEKANNTMACHUNG
Am Montag, den 22.04.2024, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Bürgerzent-
rums „Am Kohlbach“, St. Wendeler Straße 12, 66903 Frohnhofen eine Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses der Ortsgemeinde Frohnhofen statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Beratung und Beschlussempfehlung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung

2024 und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Frohnhofen
2.  Getränkepreise Thekenverkauf Bürgerzentrum

Frohnhofen, den 11. April 2024
gez. Roger Gerhardt -1. Beigeordneter-

Glan-Münchweiler

Stellenausschreibung
Die Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Glan-Münchweiler bietet ab dem 26.08.2024
Ausbildungsplätze für den Beruf der staatlich anerkannten Erzieher/in.

Wir suchen:
einen Berufspraktikanten/eine Berufspraktikantin

im Anerkennungsjahr (m/w/d)

Wir wünschen uns von Ihnen:
· Einen Abschluss im schulischen Teil der Ausbildung zum/zur Erzieher/in
· Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit Kindern
· Begeisterung und Engagement
· Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
· Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität

Außerdem suchen wir:

einen Teilzeitauszubildenden/eine Teilzeitauszubildende
für den Beruf der Erzieher/in (m/w/d)

Diese berufsbegleitende Ausbildung dauert drei Jahre. Die wöchentliche Arbeitszeit
beträgt 19,5 Wochenstunden. In der Regel ist man bei dieser Ausbildungsform an
drei Tagen in der Kita tätig und besucht an zwei Tagen die Fachschule.
Nähere Informationen findenSie unter https://werde-erzieherin-oder-erzieher.rlp.de

Wir bieten Ihnen:
· Professionelle Anleitung durch erfahrene pädagogische Fachkräfte
· Viel Lern- und Entwicklungspotential für Sie während Ihres Anerkennungsjahres
· Eine herzliche und wertschätzende Atmosphäre

Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffent-
lichen Dienst (TVÖD) bzw. des Tarifvertrages für Praktikantinnen/Praktikanten im öf-
fentlichen Dienst und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistun-
gen. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Für die Arbeit in einer Einrichtung benötigen Sie einen Nachweis der Masernimmuni-
tät bzw. die Bereitschaft sich gegen Masern impfen zu lassen.

Ihre Bewerbung:
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Beifügung der üblichen Unterlagen bis zum
30.04.2024 an

            Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
            Fachbereich 1A.2 – Personal
            Rathausstr. 8
            66901 Schönenberg-Kübelberg
            Oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Für Fragen steht Ihnen die Kita-Leiterin Frau Holm unter der Tel. Nr. 06383 927520
gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerbungsdaten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzge-
setz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Glan-Münchweiler, 04.04.2024
gez. Karl-Michael Grimm, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 18.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 1 in Glan-Münchweiler eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses
statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl,

Glan-Münchweiler, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsgemeinderatswahl
gez. Karl-Michael Grimm, Ortsbürgermeister

TENNISCLUB TC“OBERES GLANTAL e.V. “ Glan- Münchweiler
Einladung zur 2.Generalversammlung
Sehr geehrte Mitglieder,
zur ordentlichen Generalversammlung am Mittwoch, den 24.04.2024
um 19.00 Uhr im Tennisheim  Glan- Münchweiler  laden wir  herzlich ein.
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Tagesordnung:
Neuwahl  des Vorstandes
Wünsche und Anträge müssen spätestens eine Woche vorher schriftlich an den Vor-
stand gerichtet werden.
Mit sportlichen Grüßen:  Der Vorstand des TC „Oberes GLantal“

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 18.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 1 in Glan-Münchweiler eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses
statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl

Glan-Münchweiler, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Manfred Weißmann, 1.Beigeordneter

BEKANNTMACHUNG
AmMittwoch, den 24.04.2024, um19:00 Uhr, findet imSaal desDorfgemeinschafts-
hauses, Schulstraße 1, 66907 Glan-Münchweiler eine Sitzung des Bau- und Pla-
nungsausschusses der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Information zum Sachstand „Nahwärmeprojekt“
2. Vorberatung und Beschlussempfehlung für die Verwendung vorhandener

Spenden für Sitzbänke etc.
3. Vorbereitung Feier „Maibaumstellen“
4. Informationen zur Kommunalwahl
5.  Information zum Sachstand Dorferneuerungskonzept
6. Informationen

Glan-Münchweiler, den  11. April 2024
gez. Karl-Michael Grimm -Ortsbürgermeister -

Gries

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24. April 2024, um 18.30 Uhr, findet im Bürger- und Vereinshaus
„Alte Schule“, Triftstraße 18 in Gries eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses
statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl,
2. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Gries, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Olaf Klein, Ortsbürgermeister

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
Begehung in Ihrer Gemeinde
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal erstellt ein Hochwasser- und Starkregenvorsor-
gekonzept für die gesamte Verbandsgemeinde.
In einem ersten Schritt finden Ortsbegehungen statt.
Die Ortsbegehung in Gries findet am 23. April 2024 statt. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am
Bürgerhaus, Triftstraße 18.
Sollten Ihnen neuralgische Punkte oder sonstige wichtige Informationen zu gefährdeten
Bereichen/Ereignissen bekannt sein,
sind Sie herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Ihre Verbandsgemeinde

Jugendsammelwoche
Die Jugendfeuerwehr Gries führt dieses Jahr wieder eine Haus- und Straßensammlung
vom Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V. Mainz, in der Zeit vom 23.04.- 02.05.2024
durch. Über jede finanzielle Spende würden wir uns sehr freuen.
Die Hälfte desSammelerlöses kommt unserer Jugendfeuerwehr Gries zugute. Die zweite
Hälfte erhält der Landesjugendring Rheinland-Pfalz.
Jugendarbeit ist wichtig! Doch wie in vielen Bereichen fehlen auch hier finanzielle Mit-
tel. Die Jugendsammelwoche unterstützt ehrenamtliche junge Menschen aus der Ju-
gendarbeit, die aktiv werden und Geld für Ihre Aktionen, Projekte, Freizeit und Aktivitä-
ten sammeln möchten, in ihrer wichtigen Arbeit.
Für eure Bereitschaft und Unterstützung bedanken wir uns im Voraus herzlich.
Eure Jugendfeuerwehr Gries und Betreuer

„Swing-Move & Smile“ bei den Grieser Landfrauen

Am 25.April 2024 um 19 Uhr findet bei den Landfrauen im Bürgerhaus Gries die Veran-
staltung „Swing-Move & Smile - Zur inneren Gelassenheit und mit Spaß an der Bewe-
gung“ statt.
Das Training wird von Michele Jung geleitet. Das Training mit den Smovey-Ringen
- aktiviert die Oberflächen- UND die Tiefenmuskulatur
- fördert den Stoffwechsel und die Fettverbrennung
- unterstützt das Lymphsystem und die Entschlackung
- mobilisiert und stärkt Faszien und Bindegewebe
- kräftigt das Herz- und Kreislaufsystem stimuliert Reflexzonen und Zellaktivität
- stärkt das Immunsystem und den Energiefluss
- löst Verspannungen und Blockaden
Ein Ganzkörpertraining, das nicht nur effektiv ist, sondern auch viel Freude bereitet ! Al-
les, was du benötigst, ist gute Laune, bequeme Kleidung und eine Unterlage (Matte).
Bei schönem Wetter findet das Training im Freien statt.
Alle Interessierten (auch Nichtmitglieder) sind herzlich willkommen. Zur Planung (damit
wir genug Smovey-Ringe zur Verfügung haben) bitten wir um kurze Anmeldung unter
06373- 891989 oder 06373-3333.

Henschtal

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 19.30 Uhr, findet in der Henschtalhalle, Haupt-
straße 20 in Henschtal eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl,
2. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Henschtal, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Roger Decklar, Ortsbürgermeister
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Herschweiler-Pettersheim

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24.April 2024, um 18.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Gemein-
de- und Vereinshauses, Am Schäfergarten 12 in Herschweiler-Pettersheim eine Sit-
zung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Herschweiler-Pettersheim, den 20.04.2024
Die Gemeindewahlleiterin für die Gemeinderatswahl
gez. Margot Schillo, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24.April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Gemein-
de- und Vereinshauses, Am Schäfergarten 12 in Herschweiler-Pettersheim eine Sit-
zung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Herschweiler-Pettersheim, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Volker Hopp, Beigeordneter

LANDL(i)EBENzuGastbeimPlaudercafé inHerschweiler-Pettersheim

Auf Einladung von Bürgermeisterin Margot Schillo stellten Markus Eberl, Digitallotse im
Team Land L(i)EBEN, und Franziska Schild von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit den
Besucherinnen und Besuchern des Plaudercafés in Herschweiler-Pettersheim die ver-
schiedenen Projekte von LAND L(i)EBEN vor.
Dank des Engagements ehrenamtlicher Helferinnen und Helfern kann das Plaudercafé
monatlich an jedem ersten Mittwoch im Monat im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden.
Jeder ist hier willkommen und wird bei Kaffee und Kuchen zum „Plaudern“ eingeladen.
Die Bürgermeisterin der Gemeinde sucht für einige der Treffen auch besondere Gäste
aus, die mit ihren Vorträgen das lockere Beisammensein ergänzen. Diesen Monat freute
sich das LAND-L(i)EBEN-Team seine Projekte, Vorhaben und Angebote beim Plaudercafé
interessierten Bürgerinnen und Bürger näherbringen zu dürfen.
Der Fokus lag auch auf dem Schulungsformat „Starten Sie mit Smartphone und Co.“,
welches LAND L(i)EBEN als Kursreihe auch gerne in der Ortsgemeinde Herschweiler-Pet-
tersheim anbieten will. Vermittelt werden im Laufe der kostenlosen Kurse die Nutzungs-
möglichkeiten mobiler Endgeräte unter anderem für die alltäglichen Bereiche Kommuni-
kation (z.B. Textnachrichten, Videochat), Unterhaltung oder Navigation.
Zum Abschluss der gestrigen Veranstaltung konnten die Besucherinnen und Besucher
mittels VR-Brillen einen 360°-Rundflug über Burg Lichtenberg erleben. Für viele der Teil-
nehmenden ein besonderes Erlebnis, das zugleich zu interessanten Gesprächen über
die Burg anregte.

Reine Frauensache von Frauen- mit Frauen- für Frauen
Das Team – Reine Frauensache -  der protestantischen Kirchengemeinde Herschweiler-
Pettersheim lädt alle Frauen am Samstag, dem 4. Mai zu einer Kräuterwanderung, ge-
führt von Helma Großklos, ein. Treffpunkt ist das Jugendheim der prot. Kirchengemeinde
Herschweiler-Pettersheim. Es werden  Kräuter der Umgebung erklärt, kennengelernt
und beim anschließenen Abendessen werde  einige Kräuterrezepte probiert.  Start ist
um 16 Uhr und Ende  um 19 Uhr. Der Unkostenbeitrag beträgt 8 Euro. Die Teilenehmer-
zahl für alle Frauen ist begrenzt und der Anmeldeschluss ist der 20. April. Infos und An-
meldung bei Simone Bäcker, (01 51) 70 15 89 21 (WhatsApp) oder Margot von Blohn, (0
63 84) 64 31 und Infos bei reinefrauensache@kirche-hp.de 

Sie haben Bilder oder Artikel zur Villa Rustica?
Herschweiler-Pettersheim
Der Arbeitskreis „HistorischeSpurensuche“ arbeitet an einem sehr spannenden Pro-
jekt zur Ausgrabungsstätte Villa Rustica. Die Planungen sollen über ein Förderpro-
gramm finanziert werden und die sehr engagierte Gruppe hat bereits einen Leader
Förderantrag auf den Weg gebracht.
Nunbittet siedieBürgerinnenundBürgervonHerschweiler-PettersheimumihreMithil-
fe.
Wer im Zusammenhang mit der Villa Rustica alte Bilder, Postkarten, Artikel oder ähn-
licheSchätze zur Ausgrabung hat, kann sich hierzu gerne bei Carla Rübel melden. Die
Materialen werden kopiert und gehen natürlich wieder zurück zum Eigentümer.
Ein herzliches Dankeschön geht seitens der Ortsgemeinde an die Mitglieder des Ar-
beitskreises für ihr besonderes Engagement und tollen Ideen.
Info und Abgabe bei Carla Rübel, Tel.: 06384 6070

Spende vom Sportverein Herschweiler-Pettersheim
In der letzten Woche konnte der Sportverein Herschweiler-Pettersheim erneut eine
Spende an die Elterninitiative krebskranker Kinder in Homburg übergeben. Aus dem im
vergangenen Jahr durchgeführten Benefiz-Sportfest konnte ein Betrag von € 4.000,-- an
die Kinderkrebshilfe weitergeleitet werden.
Was zunächst unter der Schirmherrschaft des SV H-P vom Mitglied Reinhold Kirsch vor
über 10 Jahren initiiert wurde, setzte der Sportverein seit 2018 weiter fort. Wurden die
Benefiz-Veranstaltungen zunächst noch im Winter als Hallenfußballtag in der Schul-
sporthalle Schönenberg-Kübelberg durchgeführt, so ging man in den letzten  Jahren da-
zu über, das Sportfest als Veranstaltung für den guten Zweck heranzuziehen. So konn-
ten im Laufe der Zeit nahezu € 25.000,-- an die Kinderkrebshilfe Homburg gespendet
und weitergeleitet werden. Mit den Spendengeldern wurden verschiedene Projekte der
Elterninitiative unterstützt.    

Unser Bild zeigt die Spendenübergabe des Finanzvorstands Helmut Göddel an Martin
Commercon (Sohn der Spendenbeauftragte Ulrike Commercon). 

Blutspenderehrung in Herschweiler-Pettersheim

Bei der letzten Blutspenderehrung des DRK-Ortsvereins Herschweiler-Pettersheim gab
es eine ganz besondere Ehrung: Huber Christoph hatte bereits ganze 125mal gespen-
det. Dies sind etwas mehr als 62 Liter. Mit diesen 125 Spenden hat er anderen Men-
schen in Notsituationen, bei schwierigen Operationen oder Unfällen geholfen.
Ebenfalls wurden an diesem Abend Friedrich Horst, Feick Michael, Molter Hans-Jürgen
(1. Vorsitzender des Ortsvereins) sowieSchepper Friedel für ganze 100Vollblutspenden
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geehrt. Wir danken zudem all unseren Spendern die 50mal sowie 25mal gespendet ha-
ben und ebenfalls an diesem Abend geehrt wurden.
„Blut retten Leben“ so die Ortsbürgermeisterin Margot Schillo die ebenso wie unser Be-
reitschaftsarzt Dr. Norbert Jung an diesem Abend eine Rede an unsere Blutspender hielt.
Wir danken allen die an diesem Abend erschienen sind.
Kommen auch Sie zu einem Unserer Blutspendetermine und retten Sie mit ihrer Spende
bis zu 3 Leben! Kommen Sie zu einem unserer Termine ab 17 Uhr in der Herzog-Christian
Grundschule in Herschweiler-Pettersheim zum Spenden. (02.07.2024, 10.09.2024 so-
wie 17.12.2024)

Obst- und Gartenbauverein
Am Freitag, dem 19. April findet um 19.00 Uhr im Gemeinde- undVereinshauses einVor-
tragsabend des Obst- und Gartenbauvereins Herschweiler-Pettersheim statt. Gärtner-
meister Peter Hagen informiert zumThema: „Der Buchsbaumzünsler und weitere Buchs-
baumschädlinge.“ Interessierte Nichtmitglieder sind ebenfalls herzlich willkommen.
Der Eintritt ist frei.

Hüffler

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 18.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 11 in Hüffler eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl,
2. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Hüffler, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Martin Struppel, 1. Beigeordneter

Landfrauen Hüffler
Bewegung – gesund für Herz und Kreislauf
Am Mittwoch, den 08.05.2024, wandern die LandFrauen nach Quirnbach in Helle Wert-
schaft.
Abmarsch ist um 17:30 Uhr am „roten Platz“.
Hierzu ist eine Anmeldung für Wanderer und Hinfahrer bis 30.04.2024 bei Beate Theis,
Tel. 7875, erforderlich.

Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hüffler
für die Haushaltsjahre 2024/2025 liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönen-
berg-Kübelberg, Zimmer-Nr. S1-5.06 oder auf www.vgog.de/auslegungen bis zur Be-
schlussfassung durch den Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen
und Einwohner von Hüffler haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser
BekanntmachungVorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushalts-
plan für die Jahre 2024/2025 einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich bei der
Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen.

Krottelbach

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 18.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Hirtenweg 6 in Krottelbach eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Krottelbach, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Albrecht Veith, 1.Beigeordneter

Pfälzerwaldverein OG Krottelbach
Am Sonntag, dem 21. April findet eine Wanderung auf der neu ausgebauten Römerstra-
ße zwischen Wahnwegen und Schellweiler statt. statt. Die Wegstrecke beträgt ca. 5 km.
Treffpunkt ist um 13:30 Uhr am Buswendeplatz oder um 13:50 Uhr in Wahnwegen, Alter
Weg 7. Von Wahnwegen aus geht es mit dem Bus zum Sportplatz Schellweiler, von wo
aus dieWanderung startet. Die Rückkehr in Krottelbach ist für ca. 17:00 Uhr vorgesehen.

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 18.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Hirtenweg 6 in Krottelbach eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Krottelbach, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Karlheinz Finkbohner, Ortsbürgermeister

Jagdgenossenschaftsversammlung
Am 25.04.2024 findet um 19.00 Uhr, im DGH in Krottelbach eineVersammlung der Jagd-
genossenschaft Krottelbach statt.
Sämtliche Grundstückseigentümer, die im Jagdbezirk Krottelbach bejagdbare Grund-
stücke besitzen, werden hiermit zu dieser Versammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Kassenbericht
3. Kassenprüfbericht 
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahlen des Jagdvorstandes,
a) Jagdvorsteher,
b) Beisitzer und stellvertretener Jagdvorsteher,
c) Beisitzer und Kassenwart,
d) stellvertretener Beisitzer,
e) stellvertretener Beisitzer,
f ) 2 Kassenprüfer
6. Genehmigung des Haushaltsplanes 2024 und Verwendung des Jagdertrages
7. Anschaffungen
8. Verschiedenes
Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden und vertretenen Jagd-
genossen beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Eigentümer und sonstige Nut-
zungsberechtigte, die im Jagdbezirk Krottelbach bejagdbare Grundstücke besitzen und
in das Grundflächenverzeichnis (Jagdkataster) eingetragen sind. Das Grundflächenver-
zeichnis mit Angabe der Flächengröße liegt bis zum Versammlungstage beim Jagdvor-
steher Karlheinz Finkbohner, Im Tälchen 2  in 66909 Krottelbach aus.
Während der üblichen Dienststunden können Änderungen und Berichtigungen auf
Grund geeigneter Unterlagen vorgenommen werden.
gez. Karlheinz Finkbohner, Jagdvorsteher

Langenbach

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24. April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 1 in Langenbach eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl,
2. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Langenbach, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Wolfgang Schneider, Ortsbürgermeister

Neues aus dem Ortsgemeinderat Langenbach
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Langenbach hat in seiner Sitzung am 20.03.2024 folgende Be-
schlüsse gefasst:
öffentlich

Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes „Partnerschaft zur Entschuldung
der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“

Die Ortsgemeinde Langenbach nimmt am Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur
Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teil und stimmt dem hierzu
vom Land vorgelegten Vertragsentwurf zu. Ortsbürgermeister Wolfgang Schneider wird
mit dem Vertragsabschluss beauftragt.

I-Stock Antrag 2025
Der Ortsgemeinderat beschließt, im Jahr 2025 keinen I-Stock Antrag zu stellen.

Bebauungsplan Auf der Platte
Satzungsbeschluss

Der Ortsgemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Auf der Platte“ gem. § 10 Abs. 1
BauGB i.V.m. § 24 GemO als Satzung. Die Verwaltung wird beauftragt, sofern eine Ge-
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nehmigung durch die Kreisverwaltung erforderlich ist, diese zu beantragen, ansonsten
soll direkt die Veröffentlichung nach § 10 Abs. 3 BauGB durchgeführt werden.
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

AmSportplatz ist es zu einem Hangrutsch gekommen. Um die Gefahrenstelle umgehend
zu beseitigen (Gefahr im Verzug) hat Ortsbürgermeister Schneider im Benehmen mit
den Beigeordneten die als Anlage beigefügte Eilentscheidung getroffen.

Matzenbach

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24. April  2024, um 19.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus
im Ortsteil Gimsbach, Neunkircher Straße 11 in Matzenbach eine Sitzung des Ge-
meindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl,
2. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Matzenbach, den 20.04.2024
Die Gemeindewahlleiterin
gez. Andrea Müller, Ortsbürgermeisterin

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Ortsgemeinde Matzenbach lädt Sie herzlich ein zur

Einwohnerversammlung
am 24.04.2024 um 19.30 Uhr

im Dorfgemeinschaftshaus, Neunkircher Straße 11, 66909 Matzenbach

Tagesordnung:
1.  Wiederkehrende Beiträge
2.  Haushalt 2024/2025; Grundsteuererhöhung
3.  Sonstiges

 Andrea Müller -Ortsbürgermeisterin -

Nanzdietschweiler

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April  2024, um 18.00 Uhr, findet in der Gaststätte der Kurpfalz-
halle, Hauptstraße 61 in Nanzdietschweiler eine Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl,
2. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Nanzdietschweiler, den 20.04.2024
Die Gemeindewahlleiterin
gez. Annette Filipiak-Bender, Ortsbürgermeisterin

Landfrauenverein Nanzdietschweiler
Am 27.04.fahren wir zum Pfalzmarkt nach Mutterstatt.
Abfahrt ist um 8:00 an der Kurpfalzhalle.
Die Rückfahrt ist für ca. 13:00 geplant.

Öffentliche Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Nanzdietschweiler hat in seiner Sitzung vom 09.04.2024 fol-
gende Beschlüsse über die Jahresrechnung für das Jahr 2020 gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2020 der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler wird mit folgen-
den Werten festgestellt:

Ergebnisrechnung:
Erträge                                                                                1.468.392,10 €
Aufwendungen                                                                   1.662.341,78 €
Jahresfehlbetrag                                                                  -193.949,68 €

Finanzrechnung:
Veränderung Finanzmittelbestand                            -72.433,19 €

Bilanz:
Aktiva                                                                                 8.254.244,08 €
Passiva                                                                               8.254.244,08 €

Eigenkapital:                                                        1.244.772,84 €

2. Der Ortsbürgermeisterin der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler sowie dem Bürger-
meister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde wird Entlastung erteilt.

Die Jahresrechnung 2020 mit dem Rechenschaftsbericht und den sonstigen Anlagen
liegt in der Zeit vom 22.04. bis 30.04.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönen-
berg-Kübelberg, Zimmer S1-5.08, zur Einsichtnahme aus.

Schönenberg-Kübelberg, den 10.04.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez. Lothschütz, Bürgermeister

Ohmbach

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Heimat- und Kulturtreff,
Höferstraße 16 in Ohmbach eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl,
2. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Ohmbach, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Gerhard Kauf, Ortsbürgermeister

Quirnbach/Pfalz

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 25. April 2024, um 19.30 Uhr, findet im Bürgerhaus, Hauptstra-
ße 5 in Quirnbach/Pfalz eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Quirnbach/Pfalz, den 20.04.2024
Die Gemeindewahlleiterin
für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Ulrike Becker, 1.Beigeordnete

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 25. April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, Hauptstra-
ße 5 in Quirnbach/Pfalz eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Quirnbach/Pfalz, den 20.04.2024
Die Gemeindewahlleiterin
für die Gemeinderatswahl
gez. Stefanie Körbel, Ortsbürgermeisterin

Schalten Sie eine Anzeige!

Melden Sie sich bei uns unter 06381 86 22
wb-kusel@mediawerk-suedwest.de

www.wochenblatt-reporter.de
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BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 25.04.2024, um 20:00 Uhr, findet im Ratszimmer des Bürger-
hauses, Hauptstraße 5, 66909 Quirnbach/Pfalz eineSitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Quirnbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 5 und 6 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Haushalt 2024/2025
a) Vorschläge aus der Beteiligung der Einwohner gemäß § 97 I  GemO
b) Haushaltsplan mit Haushaltssatzung
2.  Aufhebung Beschluss der Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge der

Ortsgemeinde Quirnbach vom 25.01.2024
3. Beschluss der Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge der

Ortsgemeinde Quirnbach
4.  Informationen
nicht öffentlich
5.  Grundstücksangelegenheiten
6. Informationen

Quirnbach, den 11. April 2024
gez. Stefanie Körbel -Ortsbürgermeisterin -

Rehweiler

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 18.00 Uhr, findet im Gemeinschaftshaus, Glan-
straße 17 in Rehweiler eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Rehweiler, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Frank Scholz, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 18.30 Uhr, findet im Gemeinschaftshaus, Glan-
straße 17 in Rehweiler eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Rehweiler, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Stefan Schwarm, 1.Beigeordneter

Schönenberg-Kübelberg

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Bürgerhaus Schönenberg,
Schulstraße 2a in Schönenberg-Kübelberg eine Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Schönenberg-Kübelberg, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Thomas Wolf, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April  2024, um 19.30 Uhr, findet im BürgerhausSchönenberg,
Schulstraße 2a in Schönenberg-Kübelberg eine Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Schönenberg-Kübelberg, den 20.04.2024
Die Gemeindewahlleiterin für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Lydia Fischer, 1.Beigeordnete

Öffentliche Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg hat in seiner Sitzung am 04.04.2024
folgende Beschlüsse über die Jahresrechnung für das Jahr 2021 gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2021 der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg wird mit
folgenden Werten festgestellt:

Ergebnisrechnung:
Erträge                                                                               9.216.588,27 €
Aufwendungen                                                                 8.860.600,90 €
Jahresüberschuss                                                               355.987,37 €

Finanzrechnung:
Veränderung Finanzmittelbestand                                 750.243,53 €

Bilanz:
Aktiva                                                                                38.817.006,36 €
Passiva                                                                             38.817.006,36 €

Kapitalrücklage unter Berücksichtigung
aller Ergebnisse:                                                             12.683.626,31 €

2. Dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten der Ortsgemeinde Schönenberg-
Kübelberg sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbands-
gemeinde wird Entlastung erteilt.

Die Jahresrechnung mit dem Rechenschaftsbericht und den sonstigen Anlagen liegt
in der Zeit vom 22.04. bis einschl. 30.04.2024 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8,
66901 Schönenberg-Kübelberg, Zimmer S1-5.07, zur Einsichtnahme aus. Es wird um
vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 06373/504-154 gebeten.

Schönenberg-Kübelberg, den 20.04.2024
gez. Lothschütz, Bürgermeister

Projekte für Kinder zwischen 06 und 10 Jahre
Dienstag, 07. Mai:  15.00 – 18.00 Uhr
Makerspace (Digitalwerkstatt)
Kreative Muttertagstassen gestalten, 3,00 Euro
Samstag, 11.05 Mai:  10.00 Uhr – 16.00 Uhr
Muttertagsherzen backen, 4,00 Euro                
Dienstag, 14. Mai:  15.00 – 18.00 Uhr              
Wir fahren zum Gleamgolf (Schwarzlichtminigolf) nach Kaiserslautern, 8,00 Euro
Dienstag, 21. Mai:  15.00 -18.00 Uhr
Wir basteln Tiere aus Salzteig, 1,00 Euro
Dienstag, 28. Mai: 15.00 – 18.00 Uhr
Spielenachmittag

Projekte für Kinder zwischen 10 und 14 Jahre
Montag, 06. Mai:  15.00 – 18.00 Uhr
Makerspace (Digitalwerkstatt)
Kreative Muttertagstassen gestalten,3,00 Euro
Montag, 13. Mai:  15.00 – 18.00 Uhr
Verwenden statt verschwenden.
Gerettete Lebensmittel verarbeiten und genießen
Montag, 20. Mai:   Feiertag – kein Programm
Montag, 27. Mai:  15.00 – 18.00 Uhr
Wir fahren ins Schwimmbad nach Kusel, 4,00 Euro
                                                       
Jugendzentrum der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg
Ansprechpartner im JUZ: Frau Schmidt, Frau Guth
Saarbrücker Str. 121
Achtung: für alle Projekte gilt eine Anmeldepflicht
Anmeldung: per Telefon (evtl. Anrufbeantworter, bitte sprechen Sie auf das Band, wir
rufen zurück) oder per Mail
Tel: 06373/892915 Mail:
juz@schoenenberg-kuebelberg.de Träger: OG Schönenberg-Kübelberg
Vertr. durch Ortsbürgermeister Thomas Wolf              
und Beigeordneter Harald Schöfer

Ortsgemeinderat einig beim Haus am Ohmbachsee
Ohne Gegenstimme signalisiert der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg Einigkeit
bei einem für die Gemeinde wichtigen Projekt. Das Haus am Ohmbachsee soll eine
Sporthalle, einen Veranstaltungsraum und einen Sitzungssaal umfassen. Darauf hat
sich der Ortsgemeinderat einstimmig in seiner letzten Sitzung verständigt. Wie es mit
der Gastronomie aussieht, hängt von einem Fachgutachten ab, das nun auf den Weg
gebracht werden soll. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn soll beantragt und dann der
Auftrag vom Ortsbürgermeister erteilt werden.
Vorausgegangen sind die Vereinsbefragung, eine Umfrage bei Ratsmitgliedern, Bürger-
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beteiligungsformate online und über Social Media, ein Planspiel und ein Planungstag.
Informationen wurden in jeden Haushalt verteilt und mit Bausteinen aus dem 3-D-Dru-
cker konnte maßstabsgetreu ein Modell für das künftige Haus am Ohmbachsee simu-
liert werden. Zu den Bürgerhäusern wurden Belegungspläne und Kostenaufstellungen
zusammengetragen und ausgewertet. Aufbauend auf dieser Vielzahl von Meinungen,
Interessen, Idee und Bedenken ist die Zeit reif für eine Entscheidung.
Als Grundlage für einen Architektenwettbewerb für das Haus am Ohmbachsee be-
schloss der Rat das folgende Raumprogramm zugrunde zu legen:
Eine Sporthalle, in der z.B. Wettbewerbe in Tischtennis möglich sind und die man in
mehrere Abteilungen abtrennen kann. Einen Veranstaltungssaal mit Platz für eine Be-
stuhlung für 250 Personen. Er sollte mit Bühne ausgestattet und in kleinere Abteilungen
abtrennbar sein. Für größere Anlässe soll er zusammen mit dem Sportbereich dann bis
zu 500 Personen Platz bieten. Einen Sitzungssaal für bis zu 100 Personen. Dieser sollte
ebenfalls abteilbar sein. Damit wird dem Wunsch aus der Bevölkerung Rechnung getra-
gen, das Haus am Ohmbachsee nicht zu groß werden zu lassen. Besser sei es, Erweite-
rungsmöglichkeiten für einen späteren Bedarf vorzusehen. Es handelt sich um den
Raumbedarf in der Gemeinde, der in den Bürgerhäusern schon jetzt nicht abgedeckt ist.
Und da ist die Frage, wie es mit den Bürgerhäusern weitergeht. In Laufe der Meinungs-
bildung hat sich herausgestellt, dass die drei Bürgerhäuser insgesamt einen hohen
Stellenwert bei den Bürgerinnen und Bürgern genießen. Es soll hierzu ein Gesamtkon-
zept von der Verwaltung erarbeitet werden, dass eine abgestimmte Nutzung vorsieht.
Das Ergebnis ist offen. So wünschten es sich die Ratsmitglieder. Notwendige Entschei-
dungen werden dann unabhängig vom Haus am Ohmbachsee getroffen.
Ortsbürgermeister Thomas Wolf und Projektleiter Karl-Heinz Schoon zeigten sich zufrie-
den, dass nach einem langen und intensiven Gedanken- und Meinungsaustausch eine
von allen Fraktionen mitgetragene Lösung entstanden ist. „Die Ratsmitglieder, zahlrei-
che Experten und die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde haben sich mit dem
Projekt beschäftigt. Eine anfangs emotionale und kontrovers geführte Diskussion mün-
det nun durch Sachlichkeit und eine Vielzahl von Informationen zu einer guten Lösung!
So sollen wichtige Entscheidungen in der Gemeinde vorbereitet und getroffen werden“
so Ortsbürgermeister Thomas Wolf nach der Abstimmung im Rat.

Unser Bild zeigt die drei Nutzungsarten, die sich der Ortsgemeinderat im Haus am Ohm-
bachsee vorstellt. Die Module sind maßstabsgerecht am 3-D-Drucker des Maker-Spaces
im Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg ausgedruckt. Mit ihnen hat man die Mög-
lichkeit, vielfältige Gestaltungsvarianten auszuprobieren.

Eröffnung Bierkeller
Eröffnung des Schönenberger Bierkellers am 27. April 2024
Nach einundeinhalbjähriger Renovierungsphase eröffnet der Bierkeller in Schönenberg
am Samstag, 27. April ab 11 Uhr wieder seine Türen für interessierte Besucher. Der Bier-
keller wurde mit Mitteln aus „Leader-Programm“ der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) We-
strich-Glantal mit 116.300 € gefördert: er ist nun durch das neu errichtete Eingangsge-
bäude mit WC barrierefrei mit einem Treppenlift zugänglich, die Technik und die Hin-
weistafeln wurden ebenfalls erneuert.
Die Eröffnung beginnt um 11.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und der
Segnung des Bierkellers. Danach kann nach kurzer Sicherheitseinweisung der Bierkel-
ler mit Leihhelmen auf eigene Faust erkundet werden. Für die kleinen Besucher gibt es
eine Schatzsuche im Bierkeller. Am Bierstand können verschiedene Biere, unter ande-
rem auch das „Schönenberger Kellerbier“ probiert werden. Passend dazu können sich
die Besucher auch zum Brauhandwerk und der Herstellung vom Bier informieren. Die
Pfarrkapelle Kübelberg sorgt für die musikalische Unterhaltung. Um 14:30 Uhr findet
eine geführte kleine Wanderung zu den ehemaligen Brauereien in Schönenberg statt.
Nach der Eröffnung wird der Bierkeller jeden ersten Sonntag im Monat zwischen 14 und
17 Uhr geöffnet sein. Für Gruppen bis 20 Personen werden auch außerhalb der Öff-
nungszeiten Wanderungen mit einem Besuch im Bierkeller und Bierverkostungen ange-
boten.
Exkurs Geschichte Bierkeller:

Der Bierkeller wurde ursprünglich 1843 für die Schönenberger Brauereien (Niergarth,
Dexheimer, Schirber), sowie ein weiterer 1862 für die Brauerei Damm angelegt. Denn
vor der Entwicklung des verbesserten Kältetechnikverfahrens durch Carl von Linde in
den 1870er Jahren war man für die untergärige Brauart (z.B. Pils, Export) auf natürliche
niedrige Temperaturen angewiesen. Im Winter wurde untergärig, im Sommer obergärig
gebraut. Eine Ideallösung für die Lagerung des obergärigen Biers bot sich durch den Bau
von Stollen in Berg- und Böschungshängen an. Vor allem der in den Sandstein gehaue-
nen Bierkeller zeichneten sich durch eine gleichmäßige niedrige Temperatur von etwa 8
Grad zu allen Jahreszeiten aus. Das für die Kühlung benötigte Eis wurde vom nahgelege-
nen Heidenweiher in den Bierkeller transportiert.
Es ist überliefert, dass das in den Bierkellern gelagerte Bier bis zum Bartholomäusmarkt
im August (Schönenberger Kerwe) noch frisch war und währenddessen verzapft wurde.
Kontakt: Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg,
kulturhaus@schoenenberg-kuebelberg.de
Adresse Bierkeller: Bahnhofstraße 57 C, 66901 Schönenberg-Kübelberg

Pensionärverein Schmittweiler
Der Pensionärverein Schmittweiler lädt zu einem zünftigen Stammtisch am Freitag,den
26.04.2024 ab 19.00 Uhr in die Unterkirche Schmittweiler ein. Auf euer  Kommen freut
sich die Vorstandsschaft.
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JEANINE VAHLDIEK BAND
21. April 2024 / 17 Uhr 
Kulturhaus Kübelberg
DIE BAND mit der HARFE - Gute Laune Tour 
Die JEANINE VAHLDIEK BAND (www.jeanine-vahldiek.de) trifft mit ihrem nunmehr fünf-
ten Album „Kitschig Wunderbar“ wieder genau ins Herz und in die Seele.  Durch ihre be-
sondere Musik und die erfrischende Art wird sofort klar: egal wie der Tag war, diese Gute
Laune-Tour wirkt.

Die ungewöhnlichen Klänge der Orchesterharfe, gemischt mit Gesang, unzähligen Per-
cussioninstrumenten, Ukulele, Ukulelenbass und Hawaiigitarre, lassen jeden Song mit
neuen Facetten erblühen. Man denkt an Reggae, Pop, Jazz und Singer-Songwriter. Ein
Konzert der Band ist dadurch sehr kurzweilig und besticht vor allem auch durch das Mit-
einander der beiden Musiker. Dass dabei alle Finger, Arme und Beine der Zwei in fast
unwirklichen Kombinationen die unterschiedlichsten Klänge hervorbringen, erweckt im
Zuschauer Faszination.
Wenn Jeanine Vahldiek und Steffen Haß die Bühne betreten, dann beginnt eine beruhi-
gende Leichtigkeit den Raum zu durchstrahlen. Fangen die Beiden zu spielen an, hat
diese Energie den Hörer längst erreicht und bringt ihn in eine andere Welt, in der er be-
greift, dass er selbst entscheiden kann, glücklich und zufrieden zu sein. Und während
der Ansagen kommt man dann belustigt ins Philosophieren und stellt fest, dass der
Abend und die Erde rund sind und man sehr wohlig nach Hause geht. 
Schon vor ihrem Kennenlernen brachte ihr Leben die sympathischen jungen Leute rund
um den Globus. Die verschiedensten Erfahrungen prägen nun die selbstkomponierten
Songs. Und die Tatsache, dass ein fröhlicher Tag durchaus Freude bringt, fließt deutlich
in ihre Art und Musik ein.  2009 gründeten die beiden Musiker die JEANINE VAHLDIEK

BAND und veröffentlichten 2019 ihr bereits fünftes Album „Kitschig Wunderbar“, das
erste mit ausschließlich deutschen Texten. Weiterhin erschienen sind „come with me“
(2010), „a little courage“ (2012), „blank canvas“ (2014) und „no hardship“ (2017).
www.jeanine-vahldiek.de 
Auf Ihr Kommen freut sich die
Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg

Eintritt: VVK 15 € / AK 19 €
Tickets ab sofort erhältlich bei  www.ticket-regional.de,  
„Wunschstübbche“ Brücken, „Kleeblatt Buch & Natur“ Waldmohr, sowie im Bürgerbüro
VGOG / Standort Schönenberg-Kbg.
Veranstaltungsstätte: Kulturhaus Kübelberg, Kirchengasse 1-3, 66901 Schönenberg-
Kübelberg.

Museumstag im Kulturhaus Kübelberg 12.05.2024 13 – 18 Uhr
Am diesjährigen Museumstag der Museen in der VGOG präsentiert das Kulturhaus Kü-
belberg, neben der Dauerausstellung zum Gericht Kübelberg die Ausstellung „Auf der
Flucht: Frauen und Migration“. Weltweit sind etwa die Hälfte aller Flüchtlinge Mädchen
und Frauen – rund 30 Millionen. Mädchen und Frauen, die Ihre Heimat verlassen müs-
sen, erleben oft Gewalt und Diskriminierung. Die Leih-Ausstellung präsentiert das Werk
von neun Fotografinnen und Fotografen. Diese sind Preisträger des Internationen Mar-
tin-Lagois-Fotowettbewerbs 2016.
Außerdem findet im Rahmen des Museumstages die geführte Wanderung „Auf denSpu-
ren des Malers Alois Metzger“ mit der zertifizierten Wanderführerin Barbara Kobza statt.
Start der Wanderung ist um 13:30 Uhr am Kulturhaus. Nähere Infos zur Wanderung der
Ausstellung finden Sie unter www.schoenenberg-kuebelberg.de.
Kulturhaus Kübelberg, Kirchengasse 1-3, 66901 Schönenberg-Kübelberg

Stellenausschreibung
Die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in 66901 Schönenberg-Kübelberg sucht ab
sofort eine/n

Erzieher/in (m/w/d)

Es handelt sich um eine ab sofort besetzbare Teilzeitstelle mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 34 Wochenstunden zur Elternzeitvertretung einer Mitarbeiterin bis
September 2025, mit der Aussicht die vertragliche Arbeitszeit ab Sommer 2024 auf
Vollzeit aufzustocken.

Wir wünschen uns:
- Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Erzieher/in mit staatlicher

Anerkennung
- soziale Kompetenz, Freude und Engagement bei der pädagogischen Arbeit
- einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit den Kindern
- Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
- Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität
Wir bieten:
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen desTarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen,
wie z. B. Jahressonderzahlung, Zusatzversorgung, Leistungsentgelt. Schwerbehin-
derte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 30.04.2024 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg              
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt im PDF-Format).
Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Altherr (Tel.
06373/9099) gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, im April 2024
gez. Thomas Wolf, Ortsbürgermeister

Senden Sie Ihre Beiträge für das Amtsblatt an:
wochenblatt@vgog.de
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Steinbach am Glan

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24. April 2024, um 18.30 Uhr, findet im evangelischen Gemeinde-
haus, Hauptstraße 65 in Steinbach am Glan eine Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Steinbach am Glan, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Jörg Fehrentz, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24. April 2024, um 18.00 Uhr, findet im evangelischen Gemeinde-
haus, Hauptstraße 65 in Steinbach am Glan eine Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Steinbach am Glan, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Andreas Schmidt, 1.Beigeordneter

Liebe Vereine und interessierte Bürger,
ich lade Euch herzlich zu einem gemeinsamen Treffen über „Aktivitäten
und Veranstaltungen im Ort“ für 2024 und 2025 ein.
Wie sich bereits im vergangenen Jahr gezeigt hat, kommt es auf uns, die
Vereine an, ob Feste stattfinden oder nicht.

Der Weihnachtsmarkt war ein gelungenes Fest, dank dem Einsatz vieler Vereine.
Auch dieses Jahr soll es wieder so einen tollen Weihnachtsmarkt geben. Und für das
Jahr 2025 könnte auch nochmal ein Dorffest möglich werden.
Über eine rege Teilnahme würde ich mich sehr freuen, um gemeinsam mit Euch früh-
zeitig in die Planungen gehen zu können.

25. April 2024 19 Uhr Sportheim, Steinbach am Glan

Gez. Tobias Trapp       
Dorfgemeinschaft Steinbach am Glan e.V.
-Beisitzer-

Säuberungs- Verschönerungsaktion
Am Samstag, den 20. April wollen wir gemeinsam mit Ihnen den Spielplatz an der
kath. Kirche für das Frühjahr und das Maifest am 30.April auf Vordermann bringen.
Beginn ist um 9.00 Uhr.
Bitte Schiebekarre, Rechen, Schaufel usw. mitbringen.
Es würde mich freuen, wenn sich zahlreiche Eltern und Bürger von Steinbach enga-
gieren würden.

Ihr Ortsbürgermeister
Jörg Fehrentz

Wahnwegen

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 19.00 Uhr, findet im Evangelischen Gemeinde-
haus, Friedhofstraße 8a inWahnwegen eineSitzung des Gemeindewahlausschusses
statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Gemeinderatswahl

Wahnwegen, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. René Morgenstern, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 23. April 2024, um 19.15 Uhr, findet im Evangelischen Gemeinde-
haus, Friedhofstraße 8a inWahnwegen eineSitzung des Gemeindewahlausschusses
statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Ortsbürgermeisterwahl.

Wahnwegen, den 20.04.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Lutz Stötzer, 1.Beigeordneter

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 23.04.2024, um 19:30 Uhr, findet im Saal des Ev. Gemeindehau-
ses, Friedhofstraße 8a, 66909 Wahnwegen eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Wahnwegen statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025
2.  Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ des Bundes“

- Ausweisung von Habitatbäumen, -baumanwärtern und Stilllegungsflächen
3.  Klimaangepasstes Waldmanagement (Stilllegungsfläche)
4.  Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Windenergie Wahnwegen
a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss

Wahnwegen, den 11. April 2024
gez. René Morgenstern -Ortsbürgermeister -
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Projektvorstellung:
„Mehrgenerationen-Wohnen in Wahnwegen“
Für Senioren gibt es wenig Möglichkeiten, die oft großen Häuser mit einer altersgerech-
ten Wohnung zu tauschen.
Viele würden gerne vor Ort bleiben und nehmen dafür solange wie möglich vieles in
Kauf, z.B. Umbau, Treppenlift etc.
Müssen sie dann in ein Pflegeheim, ist dieses meist viele Kilometer vom Heimatort ent-
fernt.
Kleinere, moderne, bezahlbare Miet- und auch Eigentumswohnungen fehlen im Orts-
kern, um als Teil der Gemeinschaft älter werden zu können.
Generell fehlen bezahlbare Mietwohnungen im Dorf für alle Generationen, auchSingles,
Paare oder kleine Familien.
Die KAIR GmbH hat ein Projekt für den „Wohnpark Wahnwegen“ im Dorfkern entwickelt,
das jetzt kurz vor der Realisierung steht.
In einer offenen Bürgerversammlung am 22.04.2024 um 18:00 Uhr im Ev. Gemeinde-
haus möchten die beiden Geschäftsführer dieses Projekt und die geplanten Abläufe nun
gerne vorstellen.

Waldmohr

Stellenausschreibung

Die Stadt Waldmohr sucht zum 01.08.2024

1 Gemeindearbeiter/in (m/w/d)
(Vollzeit, unbefristet)

Das Tätigkeitsfeld umfasst alle anfallenden Arbeiten innerhalb eines gemeindlichen
Bau- und Betriebshofes wie z. B. Grünflächenpflege, Stadtreinigung, Winterdienst,
Hausmeistertätigkeiten in und an Gebäuden der Stadt Waldmohr.

Sie bringen mit:
· Eine erfolgreich abgeschlossene (mind. 3jährige) handwerkliche Ausbildung,

bevorzugt in Landschafts- und Gartenpflege, o. ä.
· körperliche Belastbarkeit und die gesundheitliche Eignung für Tätigkeiten im Freien

unter allen Witterungsbedingungen
· die Bereitschaft auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten und auch an Wochen-

enden zu arbeiten (z. B. Veranstaltungen oder Winterdienst)
· vorzugsweise Wohnsitz in kurzer Entfernung zum Einsatzort (schnelle Verfügbarkeit)
· selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie Leistungsbereitschaft,

Flexibilität und Zuverlässigkeit
· gültige Fahrerlaubnis der Klasse BE (Pkw mit Anhänger bis maximal 3,5 Tonnen zu-

lässigem Gesamtgewicht)
· wünschenswerterweise Zusatzqualifikationen wie z. B. Motorsägenschein
Wir bieten
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle (39
Wochenstunden). Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 5 TVÖD-VKA.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Ihre Bewerbung
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 10.05.24 unter Beifügung der übli-
chen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de  (bevorzugt als PDF).

Für Fragen steht Ihnen die Verbandsgemeindeverwaltung, Frau Göddel (Tel. 06373
504-140), gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Waldmohr, den 13.04.2024
Gez. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

Ortsübliche Bekanntmachung
über die öffentliche Bekanntgabe der Bestimmung und Abmarkung von
Flurstücksgrenzen (Grenzpunkten) in der Stadt Waldmohr
In der Gemarkung Waldmohr, Flurstücke 5004, 5095/4, 5095/7, 5160, 5180/1,
5220/1, 5670, 6083, 6088, 6091, 6092 und 6099 wurden die Flurstücksgrenzen aus
Anlass einer Zerlegungsvermessung auf Antrag der Stadt Waldmohr bestimmt und ab-
gemarkt. Über diese Maßnahme wurde am 20. März 2024 eine Grenzniederschrift ange-
fertigt.

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen
(LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572), zuletzt geändert durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 8. Oktober 2013 (GVBI. S. 359), BS 219-1 werden den Eigentümerinnen,
Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flurstücke die in der Grenzniederschrift näher
bezeichneten Maßnahmen öffentlich bekannt gegeben. Der verfügende Teil der Grenz-
niederschrift hat folgenden Wortlaut:
Die neuen Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung,
wie in der Skizze dargestellt, festgestellt.
„Die bestehenden, bereits festgestellten Flurstücksgrenzen und einzelne Grenzpunkte
einer bereits festgestellten Flurstücksgrenze werden entsprechend dem Ergebnis der
Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, wiederhergestellt.
Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der Entscheidung nach Nummer 1 Buchsta-
be c, wie in der Skizze dargestellt, abgemarkt. Die in Übereinstimmung mit dem Nach-
weis des Liegenschaftskatasters vorgefundenen Grenzmarken sind in der Skizze in
schwarz dargestellt. Eine erneute Abmarkung der so dargestellten Punkte wurde aus
Zweckmäßigkeitsgründen unterlassen.
Auf Antrag der Beteiligten zu lfd. Nr. 1 und 2 nach Anlage 1 unterbleibt die Abmarkung
der Grenzpunkte1 - 32 und 39 - 219.
Der Grenzpunkt „A“ wurde nicht zentrisch abgemarkt, weil die Erschließung des Neu-
baugebietes das Entfernen zur Folge hätte. Der Grenzpunkt wurde, wie in der Skizze
dargestellt, mit einem Abstand von 2,00 m zu dem jeweiligen Grenzpunkt exzentrisch
abgemarkt.
Die Grenzpunkte „B-DT“ wurden nicht zentrisch abgemarkt, weil die Erschließung des
Neubaugebietes das Entfernen zur Folge hätte. Die Grenzpunkte wurden, wie in der
Skizze dargestellt, mit einem Abstand von 3,00 m zu den jeweiligen Grenzpunkten ex-
zentrisch abgemarkt.“
Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 06.05.2024 bis 06.06.2024 bei der öffentli-
chen Vermessungsstelle Vermessungsbüro Strauß & Benzel (Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieure) in 66869 Kusel, Lehnstraße 16, Zimmer 8 ausgelegt und kann
während der Öffnungszeiten (Montag-Freitag von 8:30 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr)
eingesehen werden.
Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensge-
setzes vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung mit § 41 Abs. 4
Satz3desVerwaltungsverfahrensgesetzes, inden jeweils geltendenFassungen, nachAb-
lauf von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der öffentlichen Ver-
messungsstelle (Vermessungsbüro Strauß & Benzel) einzulegen.
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Vermessungsbüro Strauß
& Benzel, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, 66869 Kusel, Lehnstraße 16,
Zimmer 8 erhoben werden.
Kusel, den 20.04.2024
Vermessungsbüro Strauß & Benzel
B.Sc. Michell Benzel, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Lehnstraße 16, 66869 Kusel (Öffentliche Vermessungsstelle)

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 24. April 2024, um 17.00 Uhr, findet im Besprechungsraum des
Rathauses Waldmohr, Rathausstraße 14 in Waldmohr eine Sitzung des Wahlaus-
schusses der Stadt Waldmohr statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Stadtratswahl,
2. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Stadtbürgermeisterwahl.

Waldmohr, den 20.04.2024
Der Wahlleiter
gez. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
Begehung in Ihrer Gemeinde
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal erstellt ein Hochwasser- und Starkregenvorsor-
gekonzept für die gesamte Verbandsgemeinde.
In einem ersten Schritt finden Ortsbegehungen statt.
Die Ortsbegehung in Waldmohr findet am 24. April 2024 statt. Treffpunkt ist um 10:00
Uhr im Rathaus, Rathausstraße 14, Raum W1-3.01.
Sollten Ihnen neuralgische Punkte oder sonstige wichtige Informationen zu gefährdeten
Bereichen/Ereignissen bekannt sein, sind Sie herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Ihre Verbandsgemeinde

Reitertag des Reit- und Fahrvereins Waldmohr
am 27.04.2024
Der Reit- und Fahrverein 1980 Waldmohr e.V. richtet seinen diesjährigen Reitertag am
27.04.2024 auf der Reitanlage „Am Bolsten“ in Waldmohr aus.
Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, Pommes und Bratwurst bestens ge-
sorgt.
Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns über zahlreiche Besucher.
Der Vorstand
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Fahrtkostenzuschüsse
Für Fahrten nach Is-sur-Tille rechtzeitig beantragen!
Im Rahmen der seit 2004 bestehenden Partnerschaft zwischen Is-sur-Tille
und Waldmohr pflegen auch in diesem Jahr wieder Vereine den Kontakt mit
unserer französischen Partnerstadt.

Der Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e.V. gewährt für solche Fahr-
ten folgende Zuschüsse:
1. Fahrten seiner Mitglieder zu den Partnern nach Frankreich (u.a. BurgundFranche-

Comté) Der Zuschuss beträgt max. 200,-- € bei einer Reisegruppe von mehr als 15
Personen und nachgewiesenen Fahrtkosten von über € 1.000,--. Bei niedrigeren
Fahrtkosten und/bzw. geringerer Teilnehmerzahl errechnet sich der Zuschuss pro-
portional.

2. Fahrten rheinland-pfälzischer Schulen zu den Partnern nach BurgundFranche-Comté
Der Zuschuss beträgt max. 100,-- € bei einer Reisegruppe von mehr als 15 Schü-
ler*innen und Lehrkräften sowie nachgewiesenen Fahrtkosten von über 1.000,-- €.
Bei niedrigeren Fahrtkosten und/bzw. geringerer Teilnehmerzahl errechnet sich der
Zuschuss proportional.

3. Begegnungen beider Partner am 3. Ort: (auf halbem Weg oder an einem Ort außer-
halb von Rheinland-Pfalz) Der Zuschuss beträgt max. 100,- € bei einer Reisegruppe
von mehr als 15 Personen. Bei geringerer Teilnehmerzahl errechnet sich der Zu-
schuss proportional.

Der Zuschussantrag der jeweiligen Organisation ist zunächst bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Oberes Glantal, Frau Isabelle Linn, Rathausstraße 8, 66901Schönenberg-
Kübelberg, E-Mail.: i.linn@vgog.de, Tel. Nr.: 06373-504-125, zu stellen. Die Verbands-
gemeindeverwaltung leitet die Zuschussanträge an den Partnerschaftsverband weiter,
dieser entscheidet im Einzelfall, ob und in welcher Höhe ein Zuschuss gewährt wird.
Die Stadt Waldmohr beteiligt sich ebenfalls mit einem Zuschuss an den Fahrtkosten für
den Besuch der französischen Partnerschaftsgemeinde Is-sur-Tille im Rahmen von Part-
nerschaftsbegegnungen von Vereinen aus Waldmohr mit einem möglichen Zuschuss
von 20 % zu den Fahrtkosten, max. jedoch 200,00 €, für eine Fahrt pro Jahr.
Sollten Vereine noch dieses Jahr eine Fahrt in die Partnergemeinde Is-sur-Tille planen,
so müssen die Zuschussanträge für den Zuschuss der Stadt Waldmohr, sowie für den
Zuschuss des Partnerschaftsverbands Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e.V. bis spätes-
tens 10.05.2024, schriftlich, mit einem vorläufigen Angebot der kalkulierten Fahrtkos-
ten bei der Verbandsgemeindeverwaltung eingegangen sein. Zuschüsse die nach die-
sem Zeitpunkt gestellt werden, können wir leider nicht mehr berücksichtigen.
Der Partnerschaftsverein und die Stadt Waldmohr hoffen auf eine rege Beteiligung an
der Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Waldmohr und Is-surTille und

freuen sich über jede Unterstützung in der Partnerschaftsarbeit. Ansprechpartner hier-
für sind die beiden Vorsitzenden Sabine Streibert (0176/18919415) und Tilly Olden-
burg (0163/3438376).

Der Partnerschaftsverein lädt herzlich zur Tagesfahrt nachStraß-
burg ein.
Termin: 22. Juni 2024
Ein kurzer Überblick über das Programm: Abfahrt: 8 Uhr 30 Treffpunkt: Bushaltestelle
Waldmohr Mitte
- Besichtigung des Europaparlamentes
- Gemeinsames Mittagessen im Restaurant le Kuhn
- Besuch der Altstadt mit Möglichkeit zur Bootsfahrt auf der Ill
Rückfahrt ca. 17 Uhr. Kosten für die Fahrt incl. Mittagsmenü € 45,00 für Mitglieder ( €
50,00 für Nichtmitglieder). Mittagsmenü: Rohkostteller, Flammkuchen (auch vegeta-
risch möglich), Eis. Die Bootsfahrt auf der Ill ca. 1 Std. 15 kostet zusätzlich €15,70 pro
Person. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, ob eine Bootsfahrt gewünscht wird.
Wir besorgen dann das Ticket. Da an diesem Tag leider keine Führung im Europaparla-
ment angeboten wird, ist für die Besichtigung das Herunterladen der EP App auf Ihr
Smartphone erforderlich. Dazu müssen eigene Kopfhörer mitgenommen werden. Obvor
Ort Audio Guides verfügbar sind, wird derzeit noch geklärt. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, deswegen bitten wir Sie um schnellstmögliche Anmeldung bis spätestens 27.
Mai 2024. Herzlichst Sabine Streibert und Tilly Oldenburg

Museumstag im Fisch-Museum und
der Gefängniszelle im Bürgerhaus in
Waldmohr mit Vorabendprogramm
Die Museen im Bürgerhaus Waldmohr öffnen am
Museumstag der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, am

Sonntag, 12. Mai 2024 in der Zeit von 13-18 Uhr ihre Türen. Durch einen Besuch am Mu-
seumstag können sie sich sowohl einen Eindruck von der Gefängniszelle aus der Amts-
gerichtszeit in Waldmohr als auch einen Überblick über unsere Gewässer und die Welt
der Fischerei in Waldmohr und darüber hinaus verschaffen. Anlässlich des Museumsta-
ges in Waldmohr, führen die TheaterpädagoginSibilleSandmayer und die Kulturwissen-
schaftlerin Ida Jacobi in Zusammenarbeit mit dem Theaterverein Spieltrieb am Vortag,
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Samstag, 11. Mai einen History Walk durch, der sich um die Geschichte Waldmohrs
dreht. Hierfür können sich maximal 5 Teams aus insgesamt 6 Personen anmelden um in
einem bestimmten Zeitrahmen dieses Rätsel zu lösen. Für den Walk wird ein Zeitrahmen
von etwa zwei Stunden anberaumt mit anschließendem Essen, passend zur Veranstal-
tung. Treffpunkt ist am Sa, 11.5., 17 Uhr, der Innenhof des Bürgerhauses Waldmohr. Ti-
ckets: für den History Walk erhalten Sie in den Bürgerbüros der VGOG und bei Ticket Re-
gional, Kosten pro Ticket 18 € incl. Essen - ohne Getränke.
Anmeldung als Team mit maximal 6 Mitspielern möglich.
Die Museen sind am Museumstag bei freiem Eintritt geöffnet. Wir freuen uns über Ihren
Besuch!

Geführte Wanderung auf dem Historischen
Grubenweg Nordfeld
Sa. 20. April - 14 Uhr

Er ist ein im wahrsten Sinn des Wortes Grenz
überschreitender Wanderweg: Der „Histori-
sche Grubenweg Nordfeld“.
Er verläuft zwar überwiegend auf Höcher Ge-
markung, zweimal wechselt er aber auf die
Pfälzer Seite, wo er sich sogar einige Kilome-
ter gemeinsam mit dem von der Stadt Wald-
mohr angelegten Bergmannsbauernweg
durch den herrlichen Wald schlängelt.
Am 20.04.2024 können Sie den Weg mit
einer fachkundigen Führung erleben.
Start ist um 14 Uhr am Standort des ehemali-

gen Gasthauses „Jägerhaus Nordfeld“.
Geführt wird die Wanderung von Christoph Missy aus Höchen.
Bei Interesse können Sie sich bei ihm anmelden:
Tel.: 06826/6758 oder per email: christoph-missy@t-online.de.
Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro, darin ist ein Imbiss und ein Getränk enthalten.
SiesollteneineguteKonditionundein fürWanderungengeeignetesSchuhwerkmitbringen.
Siehe auch: www.waldmohr.de/naherholung-und-unterkunftsverzeichnis/wanderwege

Stellenausschreibung
Die Stadt Waldmohr sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für W4 Das Stadtcafé

1 Mitarbeiterin (m/w/d) im Service- und Küchenbereich
(Teilzeit, unbefristet)

Das Tätigkeitsfeld umfasst die Bedienung der Gäste des Cafés, Thekenarbeiten, Vor-
bereitung der angebotenen Speisen (insbesondere Frühstück), Reinigung von Ge-
schirr, u. ä.

Wir erwarten
Selbständigkeit
Teamfähigkeit
Engagement
Freundlicher Umgang mit Kolleginnen/Kollegen und Gästen
Nach Möglichkeit Erfahrungen im Service

Wir bieten
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen. Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit
überwiegenden Arbeitszeiten am Vormittag (max. 25 Wochenstunden). Die Vergü-
tung richtet sich nach den beruflichen Voraussetzungen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Ihre Bewerbung
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 03.05.24 unter Beifügung der übli-
chen Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de  (bevorzugt als PDF).

Für Fragen steht Ihnen die Verbandsgemeindeverwaltung, Frau Göddel (Tel. 06373
504-140), gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Waldmohr, den 13.04.2024
Gez. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den 24.04.2024, um 18:00 Uhr, findet imSitzungssaal des Rathauses,
Rathausstraße 14, 66914Waldmohr eineSitzung desStadtrates derStadtWaldmohr
statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 15 bis 17 – öffentlich.
Tagesordnung:
öffentlich
1.  Einwohnerfragestunde

(Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
         Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge un-
terbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten,
die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Stadtbür-
germeister Dr. Jürgen Schneider einzureichen.)

2.  Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung
3.  Erschließungsbeitragserhebung NBG Lauersdell
4.  Städtebauliche Erneuerung - Lebendige Zentren

Jugendtreffpunkt
a) Örtlichkeit
b) Auftragserteilung
5.  Wohnmobilstellplatz;

Auftragsvergabe Öffentlichkeitsarbeit
6.  Anbau Kita II

Auftragsvergaben
a) Maler- und Lackierarbeiten Innenwände,
b) Fliesen- und Plattenarbeiten,
c) Bodenbeläge Lino,
d) Innentüren
7.  Kulturhalle;

Ermächtigung zur Auftragsvergabe „Erneuerung der Entwässerungsleitungen“
8.  Kulturhalle;

Auftragsvergabe Planung Zufahrt
9.   Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ des Bundes“

- Ausweisung von Habitatbäumen, -baumanwärtern und Stilllegungsflächen
10.  Klimaangepasstes Waldmanagement (Stilllegungsfläche)
11.  Marktplatz;

Bühne
12. Marktplatz;

Auftragsvergabe Neubespannung Sonnenschirme
13.  Information Marktplatzfest
14. Information Wahlen
nicht öffentlich
15.  Grundstücksangelegenheit
16.  Museum
17.  Personalangelegenheit

Waldmohr, den 9. April 2024
gez. Prof. Dr. Jürgen Schneider -Stadtbürgermeister-

Kirchliche Nachrichten

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
21.04.2024 (Jubilate), 9.00 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler
21.04.2024 (Jubilate), 10.10 Uhr, Prot. Martinskirche Dietschweiler
Konfirmandenarbeit:
23.04.2024, 15.30 Uhr - ca. 17.00 Uhr, Prot. Pfarrhaus Glan-Münchweiler, Konfizeit der
Präparandengruppe Glan-Münchweiler
25.04.2024, 15.30 Uhr - ca. 17.00 Uhr, Prot. Gemeinderaum Dietschweiler, Konfizeit
der Präparandengruppe Dietschweiler
27.04.2024, 9.45 Uhr - ca. 16.00 Uhr, Prot. Gemeindehaus Theisbergstegen (Kirchstr.
26), Regionaler Konfitag „Taufe“
Kontakt und Terminvereinbarung:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel. 06383-470 / Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
Sonntag, 21.04. 10:30 Uhr Gottesdienst
Dunzweiler
-------
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12:00
Uhr oder unter Telefonnummer 06386/330
Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag , 21.04. 10.00 Uhr: Gottesdienst mit anschl. Kirchenkaffee
Mittwoch, 24.04. 17:30 -19:00 Uhr: Präparandentreffen im Gemeindehaus
Jubelkonfirmation 2024 in Waldmohr
Die Protestantische Kirchengemeinde Waldmohr lädt alle Gemeindeglieder, die vor 25,

20. April 2024 Seite 23AMTSBLATT



50, 60, 65 oder 70 Jahren in der Waldmohrer Kirche konfirmiert wurden, zur Feier der
Jubelkonfirmation am Sonntag, den 23. Juni 2024 um 10:00 Uhr, ein.
Ein Vortreffen wie in den vergangenen Jahren wird nicht mehr stattfinden. Daher bitten
wir Sie auf diesem Wege, uns Adressen auswärts lebender Jubilarinnen und Jubilaren
mitzuteilen.
Gemeindemitglieder, die nicht in Waldmohr konfirmiert wurden und ihr Jubiläum nicht
in ihrer Heimatgemeinde feiern können, dürfen ebenfalls an der Feier teilnehmen und
werden gebeten sich per Mail (pfarramt.waldmohr@evkirchepfalz.de) oder Telefon
(06373/9312) im Pfarramt zu melden.
Schriftliche Einladungen erhalten die Jubilarinnen und Jubilaren, von denen uns die
Adressen vorliegen, zeitnah auf dem Postwege zusammen mit weiteren Informationen
über den Ablauf des Gottesdienstes.
Öffnungszeiten Pfarrbüro, Saarpfalzstraße 16a, Waldmohr, Tel. Nr.: 06373-9312:
dienstags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr.
Pfarrerin Mohrbacher ist auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 19. April
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 21. April
9 Uhr Langenbach & Krottelbach
10 Uhr Ohmbach & Herschweiler-Pettersheim
Freitag, 26. April
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 28. April
10 Uhr Ohmbach
10 Uhr Konfirmation in Herschweiler-Pettersheim
Termine
Bibelgespräch
Dienstag, 23. April, 20 Uhr, Gemeindehaus Ohmbach
Girls Club (Für Mädchen von 6 bis 12 Jahre)
Donnerstags (!), 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Lisa
Hollinger (0163 9707436) und Andreas Horn (0151 22117713 )
Jungschar (Für Jungen von 7 bis 12 Jahre)
Freitags, 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Andreas
Horn (0151 22117713)
Mischkan – Gemeinsam kochen und essen
Samstag, 27. März, 17 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Offene Kirche
Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr ist die Kirche in Herschweiler-Pettersheim für
Zeiten der Stille und des Gebets geöffnet.
Aktuelle Termine und Infos finden Sie auch auf www.kirche-hp.de/termine
Kontakt:
Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de, www.kirche-hp.de
https://www.facebook.com/KircheHP

Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Sonntag, 21.4.2024
10:00 Uhr       Konfirmation mit Abendmahlsfeier in Gries.
Es werden konfirmiert: Felix Becker, Elias Kahrs, Jannik Lambert, Damon Petrici und Felix
Seiwerth.
Sonntag, 28.4.2024
10:00 Uhr       Gottesdienst in Miesau
Öffnungszeiten: Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8:30 Uhr bis 10 Uhr und freitags von
8:30 Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet. Tel. 06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de, eMail: pfarramt.miesau@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Donnerstag, 18.04.
19.30 Uhr Presbyteriumssitzung
Freitag, 19.04.
19.00 Uhr Kirche und Kino,  folgender Film wird gezeigt: Sir Nicky – Held wider Willen.
Samstag, 20.04.
09.00 – 11.00 Uhr Konfirmandentreffen mit Pfarrerin E. Wirtgen
Sonntag, 21.04.
10.00 Uhr Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst
12.00 Uhr Ökum. Friedensgebet vor dem                                                                            
Herzliche Einladung an alle Mitarbeitenden unserer Kirchengemeinde zu einem Emp-
fang im Gemeindehaus   am Sonntag, 21. April 2024, um 11.00 Uhr, nach dem Gottes-
dienst. Mit herzlichen Grüßen,  Elisabeth Wirtgen, Pfrin.
Das Pfarrbüro ist wie folgt geöffnet:    dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr,
Telefon: 06373-3256.
E-Mail: pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de
Pfarrerin Elisabeth Wirtgen erreichen Sie immer sonntags  nach dem Gottesdienst bzw.
unter folgender Tel.-Nr. 06332/487699   oder per Mail: wizwei@t-online.de Alle weite-
ren Informationen finden Sie   auf unserer Homepage: www.prot-kirche-schoenen-
berg.de oder unserer neuen APP: https://prot-kirche-schoenenberg.meinegemein-
de.digital

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Sonntag  21. April
08:45 Uhr  Sonntagsmesse                           Nanzdietschweiler                
10:30 Uhr  Sonntagsmesse                           Kusel
18.00 Wohnzimmer-Gottesdienst                Kusel
Dienstag 23. April
18.00 Uhr Werktagsmesse                            Remigiusberg
Mittwoch 24. April
08.15 Uhr Anbetung                                      Nanzdietschweiler
09.00 Uhr Werktagsmesse                             Nanzdietschweiler
Donnerstag 25. April
17.30 Uhr  Rosenkranzgebet                        Glan-Münchweiler
18.00 Uhr Festtagsmesse                             Glan-Münchweiler
Freitag 26. April
09.00 Uhr Werktagsmesse                             Kusel
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel
Kontakt: Tel: 06381/43717-0  
Homepage: Pfarrei-Kusel.de
Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag – Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert, Gemeindereferent Philipp Ochsner

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Freitag, 19. April:
18.30 Uhr        Schmittweiler  Messfeier
Samstag, 20. April:
17.00 Uhr        Elschbach Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Breitenbach Messfeier am Vorabend
Sonntag, 21. April:
10.30 Uhr        Brücken  Messfeier gefeiert alsDankamtderErstkommunionkinder
10.30 Uhr        Sand                 Messfeier
Mittwoch, 24. April:
08.30 Uhr        Kübelberg       Messfeier
15.30 Uhr        Schönenberg    Wortgottesfeier im CTS-Seniorenhaus
Donnerstag, 25. April:
18.30 Uhr        Waldmohr         Messfeier
Freitag, 26. April:
18.00 Uhr        Sand                  Eucharistische Anbetung
18.30 Uhr        Sand                 Messfeier
Samstag, 27. April:
17.00 Uhr        Dunzweiler      Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Ohmbach        Messfeier am Vorabend
Sonntag, 28. April:
9.00 Uhr          Waldmohr       Messfeier
10.30 Uhr        Sand                   Messfeier
14.00 Uhr        Dunzweiler       WortgottesfeierzurEröffnungderHungermarschaktion2024
Ökumenisches Friedensgebet
Jeden Sonntag um 12 Uhr auf der Treppe zum Rathaus in Schönenberg (Rathausstraße)
Jeden Dienstag um 18.30 Uhr in der prot. Kirche in Brücken (Zum Krämel)
Wallfahrt nach Banneux
Wie in den vergangenen Jahren bieten wir zum Beginn des Marienmonats, am Mittwoch
01. Mai, wieder einen Besuch der bekannten belgischen Wallfahrtsstätte an.
Das bekannte belgische Marienheiligtum in den Ardennen steht in diesem Jahr im Zei-
chen eines besonderen Jubiläums.
Der Fahrpreis beträgt 25 €. Weitere Informationen und Anmeldung bei Marianne Vogel-
gesang (Tel. 06373/3261) oder Heinrich Wallich (Tel. 06373/9631)
Alle Interessierten aus unserer Pfarrei und darüber hinaus sind zu der Wallfahrt herzlich
eingeladen.
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag:
16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
20.04.2024 10:00 – 16:00 Uhr Abenteuertag für „Coole Kids“ mit ihren Familien im EC-
Haus und auf dem Außengelände
21.04.2024 11:00 Uhr Familiengottesdienst Christoph Habeck
26.04.2024 15:30 Uhr Café Miteinander
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26.04.2024 19:19 Uhr Jugendtreff
27.04.2024 12:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst „Einweihung Bierkeller“
Jeden Dienstag 18:45 Uhr Chor
Jeden Freitag 19:19 Uhr Jugendtreff
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Christoph Habeck
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg,
Tel.:06373/5000464, Mobil: 0151 70556789

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 21.04.
Brücken 10:00 Uhr                 Gottesdienst
Dienstag, 23.04.
Brücken 18:30 Uhr                 Friedensgebet in der Prot. Kirche.
Gemeindeveranstaltungen: 
Freitag, 19.04.
Altenkirchen 10:00-11:00 Uhr  Treffen Krabbelgruppe „Purzeltreff“ im Jugendheim (UG).
                       14:30 Uhr               Seniorentreff im Jugendheim. Bei Christa Hellwig

(06386 6351) anmelden.
                        19:00 Uhr                 Männerkochgruppe im Jugendheim (OG)
Montag, 22.04.
Altenkirchen  18:00 Uhr              Treffen Jugendgruppe (ab 16 Jahren) im Jugendheim.
Mittwoch, 24.04.
Altenkirchen 15:00-16:30 Uhr   Kindergruppe im Jugendheim (UG)
Brücken          18:00 Uhr               Treffen Frauengruppe im Gemeinderaum an der Prot.

Kirche
Donnerstag, 18.04.
Altenkirchen 19:00-20:30 Uhr   Probe Kirchenchor im Jugendheim.
Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk, Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Sportmeldungen

Schützenbruderschaft 1958 Schönenberg-Kübelberg
Rundenwettkämpfe Kleinkaliber Sportpistole
Bezirksliga Nord
Schönenberg-Kübelberg I – Landstuhl I 758 : 747
Mootz Thomas                                               281
Braun Dieter                                                   245
Uhlig Heinz-Jürgen                                         232
Kreisliga
Breitenbach II - Schönenberg-Kübelberg II 743 : 745
Wingert Klaus                                                261

Scheidhauer Reiner                                        260
Closter Andy                                                  224
Dengel Peter                                                  218
Brass Andreas außer Konkurrenz                 141
Schönenberg-Kübelberg III – Hütschenhausen I 692 : 726
Eisele Tobias                                                 266
Eisele Thomas                                               249
Grieger Eike                                                   177
Leibrecht Thomas                                           107
Kreisklasse
Schönenberg-Kübelberg IV – neutral 702
Kapolka Michael                                            240
Rummler Dieter                                              234
Mohrbacher Andreas                                      228
Meininger Harald                                            174
Müller Jörg außer Konkurrenz                        155
Altenkirchen II - Schönenberg-Kübelberg V 723 : 755
End Connor                                                    239
Bollmann Florian                                             256
Schuck Oliver                                                260
Bettinger Hans-Hermann                               202
Bettinger Michael außer Konkurrenz              166
Bettinger Manfred außer Konkurrenz            146
Bruchmühlbach IV - Schönenberg-Kübelberg VI 736 : 507
Klein Hermann                                                226
Planz Heiko                                                    141
Lang Michael                                                  140

Tennisclub
Saisoneröffnung 2024
Am 28.April werden die Freiplätze des TCW offiziell für die Saison 2024 eröffnet.
Start ist um 13:00 Uhr mit einem kleinen Umtrunk. Anschließend findet ein Doppeltur-
nier statt, an dem alle Tennisbegeisterten, auch Nichtmitglieder teilnehmen können.
Für das leibliche Wohl ist mit kalten und warmen Getränken, Flammkuchen und selbst-
gebackenen Kuchen bestens gesorgt.
Vorbeikommen und Spaß haben, wir freuen uns auf euch.
Der Vorstand

TuS Börsborn
Auf dem Paradiesgartenweg bei Hornbach unterwegs

Die Wandergruppe des TuS Börsborn war am vergangenen Sonntag (14. April 2024) im
geschichts-trächtigen Hornbach bei Zweibrücken unterwegs. Zuerst wurde die Außen-
anlage der ehemalige Klosteranlage besichtigt. Michael Klein konnte Wissenswertes
über die herausragende Bedeutung das Kloster in früherer Zeit für die Region, was auch
in das Kuseler Land ausstrahlte, berichten. So wurde von Mönchen aus Hornbach vor
rund 1250 Jahren das heutige Glan-Münchweiler gegründet.
Anschließend begaben sich die 13 Wandersleute bei ausgezeichnetem Wetter auf den
etwas mehr als 11 km langen Paradiesgartenweg. Zeitweise hatte sich die Gruppenan-
zahl sogar auf 14 erhöht. Ein junges Eichhörnchen war mehrere 100 m mitgelaufen, bis
es durch ein paar Nüsse von der Aufgabe seines Vorhabens überzeugt werden konnte.
Schon bald überquerte man die Staatsgrenze zu Frankreich. Ausweisdokumente muss-
ten nicht vorgewiesen werden. Von dort aus führte der Premiumwanderweg durch eine
abwechslungsreiche Landschaft aus Wald und Flur, naturbelassenen Talauen, schönen
Fernblicken und einem Blütenmeer. Eine Pause mit Verpflegung aus dem Rucksack wur-
de an einem idyllischen Waldsee eingelegt. Kurz vorm Ende der Wanderung kehrten die
gut gelaunten Wanderinnen und Wanderer in der Gimpelwaldhütte des Pfälzerwald-Ver-
eins Hornbach ein, wo ein gutbürgerliches Mittagessen angeboten wird. Gestärkt er-
reichte man nach ca. 1 Kilometer der Ausgangspunkt.
Im Mai geht es auf die Mehrtageswanderung in die Eifel. Die nächste Tageswanderung
findet am 16. Juni 2024 statt. Der Warndt-Waldweg bei Karlsbrunn im Saarland mit ei-
nem spektakulären Blick in den sogenannten „Warndt-Canyon“ ist das Ziel. Näheres
wird auf der Homepage des TuS und an dieser Stelle bekanntgegeben.
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TTC SAND 1962 e.V.
Einladung zur ordentlichenMitgliederversammlung
Am Samstag, den 04. Mai 2024, findet um 17:00 Uhr im Vereinshaus auf dem Ziegel-
berg die diesjährige Mitgliederversammlung des TTC Sand 1962 e.V. statt. Hierzu lädt
der Vorstand alle Mitglieder recht herzlich ein.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1) Bericht des Vorstandes
    a) 2. Vorsitzender
    b) Kassenwart
    c) Abteilungsleiter Tischtennis
    d) Abteilungsleiter Breitensport
2) Bericht der Kassenprüfer
3) Entlastung des Vorstandes
4) Satzungsänderungen:
     a) § 11 Vorstand
          -  Nr. 1 a) geschäftsführender Vorstand (Verkleinerung/Personalunion)
            - Nr. 2) Vertretung gem. § 26 BGB
            - Nr. 3) Einberufung und Beschlussfähigkeit des Vorstandes
     b) § 17 Auflösung des Vereins
             - Nr. 4) Vermögensweitergabe bei evtl. Auflösung
5) Neuwahlen
6) Mitgliedsbeiträge
7) vorliegende Anträge
8) Verschiedenes

Weitere Anträge zur Tagesordnung können schriftlich bis zum 27.04.2024 bei einem
Mitglied der Vorstandschaft gestellt werden.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen

TuS Hohenecken II – SV Kübelberg 5-1 (4-0)
Schade für die vielen mitgereisten Schlachtenbummler aus Kübelberg, der SVK kam im
Auswärtsspiel in Hohenecken böse unter die Räder. Bereits in der 1. Minute nutzten die
starken Einheimischen ihre erste Torchance zum 1-0 durch Marvin Hill und bis zur Pause
lief man dem ganz jungen Kader nur hinterher sodass der TuS in regelmäßigen Abstän-
den durchTore von MarcelSchanz (22.), DominicSchanz (36.) und Pascal Friedhoff (44.)
auf 4-0 davon ziehen konnte. Nach dem Wechsel spielte der SVK eine sehr gute viertel
Stunde und hätte mit 2-3 guten Einschußmöglichkeiten das Ergebnis deutlich korrigie-
ren können, aber da fehlte dann auch etwas das Spielglück. Wiederum Marcel Schanz
traf zum 5-0 (71.) In letzter Spielminute verwandelte Timo Kirsch noch einen Foulelfme-
ter zum 5-1 Endstand. Der SV Kübelberg spielte trotz des klaren Pausenrückstandes
eine mehr als ordentliche 2. Hälfte gegen eine vor allem im ersten Durchgang ganz stark
aufspielende Heimelf.
Nächstes Spiel: Am Sonntag 21.04.2024 SV Kübelberg – FV Weilerbach II um 15 Uhr in
der Lach

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Wildkräuter im Garten

BUND. Anlässlich des Tages des
Unkrauts macht der Bund für
Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) auf die zahl-
reichen Vorteile von Wildpflanzen
aufmerksam, die oft zu Unrecht
als Unkraut bezeichnet und in
Gärten ausdauernd bekämpft
werden.

Corinna Hölzel, BUND-Garten-
expertin: „Unkräuter sind die ver-
kannten Helden im Garten. Die
Bezeichnung Unkraut ist unge-
recht, die Formulierung Beikraut
oder Wildkraut angemessener.
Wildkräuter können zwar in Kon-
kurrenz mit Kulturpflanzen um
Licht, Wasser und Nährstoffe tre-
ten, doch sie haben oft sehr wert-
volle Eigenschaften im Ökosys-
tem und für den Menschen.“

Beikräuter werden in der Land-
wirtschaft, auf öffentlichen Flä-
chen und in Gärten bekämpft. Oft
passiert das unter Einsatz großer
Mengen von Herbiziden. Wird
Glyphosat eingesetzt sterben alle
Pflanzen ab, die damit in Berüh-
rung kommen.

Damit verbunden sind immer
negative Auswirkungen auf die
Artenvielfalt, auf Böden und Ge-
wässer. In Deutschland werden
jährlich rund 17.000 Tonnen Her-
bizide verspritzt, darunter 4000
Tonnen Glyphosat.

Hölzel: „Der Einsatz von Pesti-
ziden ist schlecht für Pflanzen,
Tiere und auch für den Men-
schen. So gilt Glyphosat als
wahrscheinlich krebserregend
bei Menschen. Im Ökolandbau
wird auf den Einsatz von Acker-
giften verzichtet, Ackerwildkräu-
ter werden mechanisch redu-

Sie haben gute Eigenschaften trotz schlechten Rufs

ziert. In Haus- und Kleingärten
reicht es aus, Wildpflanzen so
weit einzudämmen, dass sie
nicht überhandnehmen.“

Der BUND fordert ein Verbot
von chemisch-synthetischen
Pestiziden im Haus- und Kleingar-
ten und für nicht geschulte An-
wenderinnen und Anwender. In
der Landwirtschaft muss der
Pestizideinsatz deutlich reduziert
werden.

Verkannte Gartenhelden

- Champion Löwenzahn
Die Vorteile der Wildkräuter soll-
ten erkannt und genutzt werden.
Denn vielfältige Wildkrautarten
locken Nützlinge an und helfen
beim Gärtnern. Champion der
Beikräuter ist der Löwenzahn.
Mit seinen gelben Blüten ist er ein
Hingucker und für Wildbienen
und Schmetterlinge sind seine
Blüten wahre Magneten. Wer die
Verbreitung von Löwenzahn ein-
dämmen will, muss nach der Blü-
te frühzeitig die Pusteblumen ab-

schneiden und die lange Pfahl-
wurzel ausstechen.

Hölzel: „Löwenzahn gehört in
jeden Garten. Für 70 der 560 hei-
mischen Wildbienenarten bietet
die knallig gelbe Blüte von Früh-
jahr bis Spätsommer Nektar und
Pollen.

Auch rund 60 Schmetterlings-
arten nutzen ihn zur Nahrung und
als Raupenfutterpflanze. Gärtne-
rinnen und Gärtner sollten die
Pflanzen nicht alle aus dem Gar-
ten entfernen und häufiger wach-

sen und blühen lassen.“
Einige Wildbienen sind auf be-

stimmte Pflanzen spezialisiert.
Wenn diese Pflanze fehlt, finden
sie keine Nahrung. So ernährt
sich die Efeu-Seidenbiene aus-
schließlich von der Efeublüte, die
Glockenblumen-Scherenbiene
nur von Glockenblumen, die sel-
tenen Spiralhornbienen benöti-
gen Ackerwinde. Gärten, in de-
nen diese Pflanzen wachsen, tra-
gen zur Artenvielfalt bei.

Unkraut in der Küche
Ein weiterer Vorteil von „Unkräu-
tern“: Die meisten Wildkräuter
sind essbar. Schafgarbe, Löwen-
zahn, Giersch und Vogelmiere
eignen sich hervorragend im Sa-
lat. Brennnesselblätter ergeben
eine schmackhafte Suppe und
fast alles kann im Smoothie ver-
wendet werden.

Viele „Unkräuter“ sind als
Heilpflanzen bekannt. So wirken
Schafgarbe, Wegerich, Efeu, Ka-
mille oder Vogelmiere bei zahlrei-
chen Beschwerden wie Erkältun-
gen, Verbrennungen oder Ver-
dauungsproblemen.

BUND-Tipp Unkräuter
im Garten:

Natürlich soll der Garten nicht zu-
wuchern. Kontrolliertes Wachs-
enlassen ist die Devise. Wild-
kräuter können mit Jäten oder
Ausgraben zurückgedrängt wer-
den.

Auf keinen Fall jedoch sollten
Herbizide oder andere Pestizide
eingesetzt werden, denn diese
sind eine Gefahr für Mensch, Um-
welt und Artenvielfalt. |red
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Freiwillige Feuerwehr

Rheinland-Pfalz. Die Zahl der
ehrenamtlich aktiven Feuerwehr-
leute ist in Rheinland-Pfalz ge-
stiegen. Das hat Innenminister
Michael Ebling im Innenaus-
schuss bekanntgegeben.

„Für eine neue Feuerwehrsta-
tistik haben wir gemeinsam mit
den Kommunen die aktuelle Zahl
der Feuerwehrleute erhoben. Im
Ergebnis kommen wir in Rhein-
land-Pfalz auf rund 54.500 eh-
renamtlich aktive Feuerwehran-
gehörige. Dieser erfreuliche Zu-
wachs ist das Zeugnis der guten
Arbeit der Wehrführerinnen und
Wehrführer vor Ort“, sagte Eb-
ling. Besonders erfreulich sei
auch, dass sich die Zahl der weib-
lichen Ehrenamtlichen bei der

Zahl der ehrenamtlichen Feuerwehrleute auf 54.500 gestiegen

Feuerwehr von 2900 in den letz-
ten Jahren auf nun 5300 fast ver-
doppelt habe. „Die intensiven Be-
strebungen, vor allem auch des
Landesfeuerwehrverbands
Rheinland-Pfalz, zeigen Wirkung.
Die Feuerwehr stellt sich breiter
auf und das ist auch genau unser
gemeinsames Anliegen“, so der
Minister.

In den zurückliegenden Jahren
war die Zahl der ehrenamtlichen
Feuerwehrkräfte auf rund
51.000 beziffert worden. Diese
Zahl geht auf eine Erhebung aus
dem Jahr 2017 zurück.

„Ich bin froh, dass wir festhal-
ten können: Die Bereitschaft,
sich für ein Ehrenamt im Bereich
Feuerwehr zu engagieren, steigt

in Rheinland-Pfalz. Das ist ein
Trend, der mich außerordentlich
freut“, betonte Ebling. Um die Si-
tuation des Ehrenamtes Feuer-
wehr noch weiter zu beleuchten
und die Rahmenbedingungen für
ein freiwilliges Engagement noch
weiter zu verbessern, werde nun
auch eine Ehrenamtsstudie
durchgeführt.

Die Vorbereitungen für die gro-
ße Ehrenamtsstudie zur Freiwilli-
gen Feuerwehr in Rheinland-
Pfalz seien im vergangenen Jahr
begonnen worden. In dieser Wo-
che wurde der Zuschlag erteilt.
„Damit setzen wir ein wichtiges
Vorhaben aus dem Koalitionsver-
trag um“, sagte Minister Ebling.
|red

Artenschutz von Fledermäusen

NABU. Der NABU Rheinland-
Pfalz möchte den Fledermaus-
schutz im Land voranbringen.
Gefördert durch das Ministerium
für Klimaschutz, Umwelt, Energie
und Mobilität Rheinland-Pfalz
(MKUEM RLP) im Rahmen der
„Aktion Grün“ hat nun die Koordi-
nationsstelle für Fledermaus-
schutz in Rheinland-Pfalz mit bis-
her vier Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihre Arbeit aufge-
nommen. „Fledermäuse zählen
zu den am stärksten bedrohten
Säugetieren Europas. Doch trotz
strenger Schutzbedingungen
konnten die abnehmenden Popu-
lationstrends einiger Arten noch
immer nicht umgekehrt werden.
Ein Problem ist, noch immer wis-
sen wir viel zu wenig über die
heimlichen Säugetiere. Mit der
neuen Koordinationsstelle wollen
wir genau da ansetzen und ent-
scheidend zum Verständnis und
damit zum Schutz der Fleder-

Fortbestand der bedrohten Säugetiere in Rheinland-Pfalz

mäuse beitragen,“ erklärt Cosi-
ma Lindemann, Landesvorsitzen-
de des NABU Rheinland-Pfalz.

Fledermäuse leiden nicht nur
unter dem Verlust ihrer Lebens-
räume, sondern auch unter den
sich ständig verändernden Um-
weltbedingungen. So setzt bei-
spielsweise der Verlust geeigne-
ter Quartiere, das Insektenster-
ben, die Lichtverschmutzung und
der Einsatz von Pestiziden den
faszinierenden Tieren zu. Des-
halb gewinnt der Schutz dieser
einzigartigen Säugetiere immer
mehr an Bedeutung.

Die Koordinationsstelle soll
vor allem als vermittelnde Stelle
für Bürgerinnen, Bürger, Behör-
den und dem Ehrenamt fungie-
ren. Besonders die Unterstüt-
zung des ehrenamtlichen Fleder-
mausschutzes ist dabei ein ele-
mentarer Bestandteil der Arbeit
der Koordinationsstelle. Neben
der Datenerhebung zu den Ver-

breitungsgebieten der 22 in
Rheinland-Pfalz heimischen Fle-
dermausarten, ist der Fleder-
mausschutz auch bei der Pflege
von verletzten oder geschwäch-

ten Fledermäusen sehr auf die
Hilfe von Ehrenamtlichen ange-
wiesen und ist für jede Unterstüt-
zung aus der Bevölkerung sehr
dankbar. Bei Rückfragen oder bei

Interesse zur Mithilfe steht das
Team der Koordinationsstelle zur
Verfügung unter: Fleder-
maus@NABU-RLP.de; Telefon-
nummer: 0171 32 91 104. |red

Muss ich meine Heizung austauschen?

Kusel/Waldmohr. Die Ände-
rungen im Gebäudeenergiege-
setz (GEG) werden die Wärme-
wende in Deutschland voranbrin-
gen. Nach und nach sollen alte
Heizungsanlagen durch nachhal-
tigere und sparsamere Alternati-
ven ersetzt werden. Haben Sie
sich schon gefragt, ob Sie Ihre al-
te Heizungsanlage in absehbarer

Der Energieberater informiert

Zeit austauschen sollten?
Für Bestandsgebäude gelten

lange Übergangsfristen und funk-
tionierende Anlagen müssen ge-
nerell zunächst nicht entfernt
werden.

Dennoch ist es sinnvoll sich
frühzeitig über zukunftsfähige
und bezahlbare Alternativen zu
informieren. In einem kostenlo-

sen Web-Seminar am 22. April
um 18 Uhr wird die Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz Ihnen
einen Überblick über die Neue-
rungen im GEG, die Vor- und
Nachteile der unterschiedlichen
Heizungsvarianten und die aktu-
ellen Fördermöglichkeiten ge-
ben.
Weitere Informationen zu diesen

Themen und dem Web-Seminar
finden Sie auf: www.verbrau-
cherzentrale-rlp.de/welche-hei-
zung oder bei einem persönli-
chen Termin im Rahmen unserer
Energieberatung.
Die Beratungsgespräche sind
kostenlos. Die Energieberatun-
gen finden wie folgt statt:
In Kusel am Donnerstag, 2. Mai,

von 15 bis 18 Uhr telefonische
Beratung Anmeldung unter 0800
60 75 600 (kostenfrei) und in-
Waldmohr am Samstag, 4. Mai,
von 8.30 bis 13.45 Uhr im Bür-
gerhaus, Saarpfalzstraße 12, Sei-
teneingang benutzen (Feuer-
wehreinfahrt). Anmeldung unter
0800 60 75 600 (kostenfrei). |VZ-
RLP
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So gelingt ein vogelfreundlicher Garten

NABU. Einen Frühling voller Vo-

gelgesang wünschen sich viele

Mensch. Mit einem reichen Nah-

rungsangebot, Versteck- und

Nistmöglichkeiten kann man Vö-

gel in den Garten einladen. Was

man für Drosseln, Meisen, Gar-

tenrotschwanz und Co tun kann,

erklärt Corinna Hölzel, Gartenex-

pertin beim Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschland

(BUND).

„Fast die Hälfte aller in

Deutschland brütenden Vogelar-

ten steht auf der Roten Liste.

Auch in unseren Siedlungen lei-

den viele Vögel darunter, dass

Brachen oder Kleingärten dem

Bauboom zum Opfer fallen. Mit

der naturnahen Gestaltung unse-

rer Gärten können wir Vögeln ei-

nen Lebensraum bieten. Das be-

deutet vor allem: Weniger tun,

mehr lassen“, so Corinna Hölzel.

Mehr Natur,
mehr Nahrung

Zu den schönsten Begleiter-

scheinungen des Frühlings ge-

hört ein vielstimmiges Vogelkon-

BUND: Je vielfältiger der Garten, desto vielstimmiger das Frühlingskonzert

zert. Doch wo sich Schottergär-

ten und sterile Rasenflächen aus-

breiten, ist es ziemlich still ge-

worden.

Ein naturnaher Garten lockt

viele Vögel an. Dazu Corinna Höl-

zel: „Je vielfältiger Ihr Garten ge-

staltet ist, desto größer ist das

Nahrungsangebot für Vögel.

Während der Aufzucht ihrer Jun-

gen bringen Gartenvögel täglich

Hunderte bis Tausende Insekten

ans Nest. Vermeiden Sie deshalb

jegliche Pestizide und freuen Sie

sich über die natürlichen Insek-

tenfänger.“

Wilde Ecken, in denen Hecken-

rosen, Gräser, Brennnesseln,

Disteln oder Natternkopf wu-

chern dürfen, fördern das Nah-

rungsangebot erheblich. Heim-

ische Wildkräuter und Stauden

mit ihren Samenständen locken

zudem Körnerfresser wie Spat-

zen, Grünfinken oder Gimpel an.

Beerensträucher, Efeu und Ge-

hölze wie Holunder oder Vogel-

beere bieten Drosseln, Grasmü-

cken und anderen Fruchtfressern

das passende Futter.

Brutplätze bieten
Um Vögel zur Brutzeit für Ihren

Garten zu gewinnen, braucht es

zudem geschützte Orte für den

Nestbau. Amseln brüten meist

niedrig in Büschen und Bäumen,

Rotkehlchen nisten in dichtem

Bodenbewuchs. Höhlenbrüter

wie Blaumeise oder Kleiber nut-

zen dagegen gerne Baumhöhlen.

Corinna Hölzel: „Besonders alte

Obstbäume bieten häufig natürli-

che Höhlen, spenden Nistplätze

für freibrütende Vogelarten und

beherbergen viele andere Tierar-

ten. Deshalb ist es wichtig, alte

Bäume so lange wie möglich zu

erhalten.“

Bis Hecken oder Bäume dicht

und groß genug sind, um Brut-

plätze zu liefern, sind Nistkästen

eine wertvolle Zwischenlösung.

Je nach Vogelart gibt es verschie-

dene Formen von Nistkästen. Sie

sollten an lichten, aber nicht völ-

lig unbeschatteten Stellen in et-

wa zwei bis drei Metern Höhe

aufgehängt werden. Der Stand-

ort sollte zudem wind- und son-

nengeschützt sein.

Wasser in
Trockenzeiten

Vögel schätzen – wie alle ande-

ren tierischen Gartenbewohner –

Wasser, sowohl zum Trinken als

auch zur Gefiederpflege. Wer kei-

nen Gartenteich besitzt, kann im

Sommer eine einfache Tränke an-

bieten. Corinna Hölzel rät: „Ver-

wenden Sie als Vogeltränke fla-

che Gefäße wie einen Suppentel-

ler. Darin können Vögel auch ba-

den, andere Tiere, wie Eichhörn-

chen aber nicht ertrinken. Um

Krankheiten vorzubeugen, müs-

sen die Schalen täglich neu be-

füllt und regelmäßig gereinigt

werden. Und stellen Sie die Trän-

ke so auf, dass jagende Hauskat-

zen ringsum keine Deckung fin-

den.“ |red

Ranunkeln machen Lust auf Frühling

Frühling. Einst gehörten Ranun-

keln (Ranunculus asiaticus) zu

den Exoten, die einen regelrech-

ten Hype auslösten. Im 16. Jahr-

hundert kam die Pflanze aus der

Türkei in unsere Breiten, und eine

Zeit lang wurden ihre Knollen –

ähnlich wie die Tulpenzwiebeln –

zu Höchstpreisen gehandelt. Im

19. Jahrhundert wurde es dann

ruhiger um die Ranunkel.

Heute gehört die Ranunkel

wieder zu den beliebtesten

Schnittblumen, und das aus gu-

tem Grund: Aus ihren relativ un-

scheinbaren Knospen an langen

Stielen entwickeln sich beeindru-

ckende Pompom-Blüten. Die zar-

ten Blütenblätter erstrahlen da-

bei in vielen Farben von Weiß

über Gelb, Rosa, Orange bis zu

Rot und Violett. Auch mehrfarbi-

ge Sorten sind möglich: sowohl

mit unterschiedlich gefärbten

Blättern an einer Blüte als auch

mit verschiedenen Blütenfarben

an einer Pflanze. Am besten kauft

man die Pflanzen mit zumindest

teilweise geöffneten Blüten, um

für sich die passendste Variante

auswählen zu können.

Im Blumenstrauß ist die Ra-

Vielseitiger Frühjahrsblüher erobert die Herzen von Blumenfans

nunkel ein Klassiker für das Früh-

jahr – sowohl als Teil eines klas-

sisch gebundenen Straußes,

aber auch als einzelne, locker in-

szenierte Blüten. Edel wirken

zum Beispiel ein paar weiße Ra-

nunkeln mit silbriggrauen Euka-

lyptuszweigen. Romantisch wird

es mit zartrosa Ranunkeln und

als Kontrast dazu pinken Spin-

nengerbera.

Die Blüten halten sich in der

Vase sehr gut: Am besten kauft –

oder erntet – man Ranunkeln,

wenn sie schon leicht aufgeblüht,

aber in der Mitte noch gut ge-

schlossen sind.

Dann können sie bis zu zwei

Wochen schön bleiben. Wichtig

ist dabei wie bei den meisten

Schnittblumen, dass man am

besten täglich das Wasser wech-

selt und die Stiele frisch an-

schneidet. Zudem sollte der

Strauß nicht zu warm und sonnig

stehen.

Als Topfpflanzen bringen Ra-

nunkeln ebenfalls Frühlingsstim-

mung auf den Tisch, in den Gar-

ten oder auf den Balkon. Sie blü-

hen draußen von April bis Juni,

vorgezogene Exemplare sind im

Handel auch früher zu haben.

Aber Achtung: Die meisten Ra-

nunkeln vertragen keinen stren-

gen Frost – ins Freie sollte man

sie daher nicht sofort setzen.

Drinnen ist es ihnen wiederum

auf die Dauer zu warm und tro-

cken, doch als Dekoration für ein

paar Wochen eignen sie sich pri-

ma. Fröhliche Frühlingsstim-

mung verbreiten vor allem gelbe,

orange oder rote Ranunkeln, ger-

ne auch in mehreren Farben zu-

sammen.

In Kombination mit anderen

Pflanzen unterstreichen wolkige

und weiße Blüten die opulente

Form und Farbe der Ranunkeln

gut.

Weiße Sorten punkten mit ih-

rem eleganten Charme – vor al-

lem in flächiger Bepflanzung. Ein-

zig in Haushalten und Gärten mit

kleinen Kindern oder jungen

Haustieren sollte man etwas Vor-

sicht walten lassen, denn Ranun-

keln sind in allen Teilen giftig.

Die Experten von

www.1000gutegruende.de emp-

fehlen, dass man beim Kauf da-

rauf achten sollte, dass an den

Exemplaren zahlreiche Knospen

zu sehen, aber nur wenige Blüten

bereits geöffnet sind. Die Pflanze

freut sich über einen halbschatti-

gen Platz mit gut durchlässiger

Erde, möchte aber auch immer

leicht feucht gehalten werden.

Zur Blütezeit braucht sie regel-

mäßige Düngergaben. Im Winter

sterben die oberirdischen Teile

ab, man kann nun die Knollen

ausgraben und im Haus oder der

Garage lagern. Winterfeste Sor-

ten treiben im nächsten Jahr im

Beet von allein wieder aus. |red
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In einem natürlichen Garten fühlen sich Vögel wohl
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Ranunkeln sind sehr beliebt FOTO: AFRICA STUDIO/STOCK.ADOBE.COM

Junges Team sucht Verstärkung für leicht

erlernb. Tätigkeit ab sofort ab 18 Jahren (m/w/d).

Wöchentlicher Ne overdienst ca. 500 €.

Infos unter 0163 8219816
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